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Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschafts-
system für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 
2006/193/EG 

- Ökoaudit- / EMAS-Verordnung - 
 

(ABl. Nr. L 342 vom 22.12.2009 S. 1) 
(VO (EU) 517/2013 - ABl. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 1 Inkrafttreten; 
VO (EU) 2017/1505 - ABl. Nr. L 222 vom 29.08.2017 S. 1 Inkrafttreten; 

VO (EU) 2018/2026 - ABl. Nr. L 325 vom 20.12.2018 S. 18 Inkrafttreten Art. 2)) 

 
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union - 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Arti-
kel 175 Absatz 1, 
 
auf Vorschlag der Kommission, 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 1, 
 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 2, gemäß dem Verfahren des Artikels 251 
des Vertrags 3, in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Gemäß Artikel 2 des Vertrags hat die Gemeinschaft unter anderem die Aufgabe, in der ge-
samten Gemeinschaft ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. 
 
(2) In dem Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft 4 ist die 
Verbesserung der Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Unternehmen als ein strategisches 
Konzept zur Erfüllung der Umweltziele genannt. Freiwillige Verpflichtungen sind hiervon ein we-
sentlicher Bestandteil. In diesem Zusammenhang wird es für notwendig erachtet, eine größere 
Teilnahme am Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (E-
MAS) zu fördern und Maßnahmen zu entwickeln, mit denen die Organisationen angeregt wer-
den sollen, strenge und von unabhängiger Stelle überprüfte Berichte über Umwelt und nachhal-
tige Entwicklung zu veröffentlichen. 
 
(3) In der Mitteilung der Kommission vom 30. April 2007 über die Halbzeitbewertung des Sechs-
ten Umweltaktionsprogramms der Gemeinschaft wird festgestellt, dass die Funktionsweise der 
für die Wirtschaft konzipierten freiwilligen Instrumente verbessert werden muss und dass die In-
strumente ein hohes Potenzial aufweisen, das bisher aber nicht voll ausgeschöpft wurde. Die 
Kommission wird aufgefordert, die Instrumente zu überarbeiten, um ihre Anwendung zu fördern 
und den damit einhergehenden Verwaltungsaufwand zu verringern. 
 
(4) In der Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2008 über den Aktionsplan für Nachhaltigkeit 
in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik wird festgestellt, dass E-
MAS die Organisationen bei der Optimierung ihrer Produktionsprozesse, der Verringerung der 
Umweltauswirkungen und bei einer effektiveren Ressourcennutzung unterstützt. 
 
(5) Um eine kohärente Vorgehensweise zwischen den auf Gemeinschaftsebene im Bereich des 
Umweltschutzes entwickelten Rechtsinstrumenten zu fördern, sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten untersuchen, wie die EMAS-Registrierung bei der Ausarbeitung von Rechtsvor-
schriften berücksichtigt oder als Instrument zur Durchsetzung von Rechtsvorschriften verwendet 
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werden kann. Um EMAS für Organisationen attraktiver zu machen, sollten sie EMAS auch im 
Rahmen ihrer Beschaffungspolitik berücksichtigen und bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen 
gegebenenfalls auf EMAS oder gleichwertige Umweltmanagementsysteme als eine Bedingung 
für die Auftragsausführung verweisen. 
 
(6) Gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemein-
schaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 5 überprüft 
die Kommission EMAS im Lichte der bei der Durchführung gemachten Erfahrungen und schlägt 
dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls Änderungen vor. 
 
(7) Die Anwendung von Umweltmanagementsystemen, einschließlich EMAS gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 761/2001, hat sich als wirksames Instrument zur Förderung von Verbesserun-
gen der Umweltleistung von Organisationen erwiesen. Jedoch muss die Zahl der sich an EMAS 
beteiligenden Organisationen erhöht werden, um eine bessere Gesamtwirkung in Bezug auf 
Verbesserungen im Umweltbereich erzielen zu können. Um dies zu erreichen, sollten die bei 
der Anwendung dieser Verordnung gewonnenen Erfahrungen genutzt werden, um das Potential 
von EMAS zur Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen insgesamt zu steigern. 
 
(8) Organisationen sollten zur freiwilligen Teilnahme an EMAS angeregt werden und könnten so 
einen zusätzlichen Vorteil hinsichtlich der behördlichen Kontrolle, der Kosteneinsparungen und 
ihres Bildes in der Öffentlichkeit erhalten, wenn sie in Bezug auf die Umweltleistung eine Ver-
besserung ihres Niveaus nachweisen können. 
 
(9) EMAS sollte allen Organisationen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft, deren Tätig-
keiten Umweltauswirkungen haben, offen stehen. EMAS sollte diesen Organisationen ein Mittel 
an die Hand geben, mit dem sie diese Auswirkungen beherrschen und ihre Umweltleistung ins-
gesamt verbessern können. 
 
(10) Organisationen, insbesondere kleine Organisationen, sollten zur Teilnahme an EMAS an-
geregt werden. Ihre Beteiligung sollte gefördert werden, indem der Zugang zu Informationen, 
vorhandenen Fördermitteln und öffentlichen Einrichtungen erleichtert und Maßnahmen der tech-
nischen Hilfe eingeführt oder unterstützt werden. 
 
(11) Organisationen, die andere Umweltmanagementsysteme anwenden und auf EMAS umstei-
gen wollen, sollten dies auf möglichst einfache Weise tun können. Daher sollten Verknüpfungen 
mit anderen Umweltmanagementsystemen in Betracht gezogen werden. 
 
(12) Organisationen mit verschiedenen Standorten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten soll-
ten alle oder eine bestimmte Zahl dieser Standorte unter einer einzigen Registrierung registrie-
ren lassen können. 
 
(13) Der Mechanismus, mit dem festgestellt wird, ob eine Organisation alle einschlägigen Um-
weltvorschriften einhält, sollte verbessert werden, um die Glaubwürdigkeit von EMAS zu erhö-
hen und insbesondere den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, den Verwaltungsaufwand 
für registrierte Organisationen durch Deregulierung oder regulatorische Entlastung zu verrin-
gern. 
 
(14) Bei der Anwendung von EMAS sollte auch eine Beteiligung der Arbeiter und Angestellten 
der Organisation vorgesehen werden, da dadurch die Arbeitszufriedenheit wächst und die Um-
weltkenntnisse verbessert werden, die innerhalb und außerhalb des Arbeitsumfelds nutzbrin-
gend angewandt werden können. 
 
(15) Das EMAS-Logo sollte für Organisationen ein attraktives Kommunikations- und Marke-
tinginstrument sein, mit dem die Käufer und andere Interessenträger für EMAS sensibilisiert 
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werden. Die Bestimmungen für die Verwendung des EMAS-Logos sollten durch die Verwen-
dung eines einzigen Logos vereinfacht werden, und die bestehenden Beschränkungen sollten 
aufgehoben werden, außer denen, die sich auf das Produkt und seine Verpackung beziehen. 
Die Möglichkeit von Verwechslungen mit Umwelt-Produktkennzeichnungen sollte ausgeschlos-
sen werden. 
 
(16) Die Kosten und Gebühren für die EMAS-Registrierung sollten sich in einem vertretbaren 
Rahmen halten und in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Organisation und zu 
dem damit verbundenen Arbeitsaufwand für die zuständigen Stellen stehen. Unbeschadet der 
Bestimmungen des Vertrags über staatliche Beihilfen sollten Gebührenbefreiungen oder -ermä-
ßigungen für kleine Organisationen in Erwägung gezogen werden. 
 
(17) Die Organisationen sollten in regelmäßigen Abständen Umwelterklärungen erstellen und 
öffentlich zugänglich machen, in denen die Öffentlichkeit und andere interessierte Kreise über 
die Einhaltung aller einschlägigen Umweltvorschriften durch die betreffende Organisation sowie 
über deren Umweltleistung informiert werden. 
 
(18) Damit Relevanz und Vergleichbarkeit der Informationen gewährleistet sind, sollte die Be-
richterstattung über die Umweltleistung der Organisationen auf der Grundlage allgemeiner und 
branchenspezifischer Leistungsindikatoren erfolgen, deren Schwerpunkt bei Verwendung ge-
eigneter Referenzwerte und Skalen auf Prozess- und Produktebene auf den wesentlichen Um-
weltbereichen liegt. Dies dürfte dazu beitragen, dass die Organisationen ihre Umweltleistung 
sowohl von einem Berichterstattungszeitraum zum anderen als auch mit der Umweltleistung an-
derer Organisationen vergleichen können. 
 
(19) Durch Informationsaustausch und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sollten 
Referenzdokumente, auch über bewährte Umweltmanagementpraktiken und Umweltleistungs-
indikatoren für bestimmte Branchen, ausgearbeitet werden. Diese Dokumente dürften den Or-
ganisationen helfen, sich besser auf die wichtigsten Umweltaspekte in einem gegebenen Bran-
che zu konzentrieren. 
 
(20) Die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammen-
hang mit der Vermarktung von Produkten 6 regelt die Akkreditierung auf einzelstaatlicher und 
europäischer Ebene und legt den allgemeinen Rahmen für die Akkreditierung fest. Die vorlie-
gende Verordnung sollte diese Bestimmungen soweit erforderlich ergänzen, wobei die Beson-
derheiten von EMAS, wie die Notwendigkeit, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit gegenüber In-
teressenträgern, namentlich den Mitgliedstaaten, zu sichern, berücksichtigt und gegebenenfalls 
speziellere Bestimmungen festgelegt werden sollten. Die EMAS-Bestimmungen dürften die 
Kompetenz der Umweltgutachter gewährleisten und fortlaufend verbessern, indem ein unab-
hängiges, neutrales Akkreditierungs- oder Zulassungssystem, die Ausbildung der Umweltgut-
achter und eine angemessene Überwachung von deren Tätigkeiten vorgesehen und damit die 
Transparenz und Glaubwürdigkeit der an EMAS teilnehmenden Organisationen sichergestellt 
werden. 
 
(21) Entscheidet sich ein Mitgliedstaat gegen eine Akkreditierung für EMAS, so sollte Artikel 5 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 Anwendung finden. 
 
(22) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten Werbung betreiben und Fördermaßnah-
men durchführen. 
 
(23) Unbeschadet der Bestimmungen des Vertrags über staatliche Beihilfen sollten die Mitglied-
staaten im Rahmen von Regelungen zur Förderung der Umweltleistung der Industrie EMAS-re-
gistrierten Organisationen Anreize wie den Zugang zu Finanzierungsmitteln oder steuerliche 
Anreize bieten, sofern die Organisationen eine Verbesserung ihrer Umweltleistung nachweisen 
können. 
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(24) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten spezielle Maßnahmen ausarbeiten und 
durchführen, um eine stärkere Beteiligung von Organisationen und insbesondere kleinen Orga-
nisationen an EMAS zu erreichen. 
 
(25) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollte die Kommis-
sion nach einer Prioritätenliste branchenspezifische Referenzdokumente auf dem unter diese 
Verordnung fallenden Gebiet ausarbeiten. 
 
(26) Diese Verordnung sollte gegebenenfalls innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Inkrafttreten 
anhand der gewonnenen Erfahrungen überprüft werden. 
 
(27) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) Nr. 761/2001, die daher aufgehoben wer-
den sollte. 
 
(28) Da zweckdienliche Elemente aus der Empfehlung 2001/680/EG der Kommission vom 7. 
September 2001 über Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 7 und 
der Empfehlung 2003/532/EG der Kommission vom 10. Juli 2003 über Leitlinien zur Durchfüh-
rung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltma-
nagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) in Bezug auf die Auswahl und Verwendung 
von Umweltleistungskennzahlen 8 in die vorliegende Verordnung übernommen wurden, sollten 
die genannten Rechtsakte nicht länger angewandt werden. 
 
(29) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines einzigen, glaubwürdigen Sys-
tems und die Vermeidung der Einführung unterschiedlicher einzelstaatlicher Systeme, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und aufgrund ihres 
Umfangs und ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind, kann die 
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hin-
aus. 
 
(30) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 9 erlassen werden. 
 
(31) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, Verfahren für die Bewertung 
der zuständigen Stellen durch Fachkollegen (peer review) festzulegen, branchenspezifische 
Referenzdokumente auszuarbeiten, bestehende Umweltmanagementsysteme oder Teile davon 
als den jeweiligen Anforderungen dieser Verordnung entsprechend anzuerkennen, und die An-
hänge I bis VIII zu ändern. Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite han-
delt, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung, auch durch Er-
gänzung um neue nicht wesentliche Bestimmungen, bewirken, sind diese Maßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlas-
sen. 
 
(32) Da ein gewisser Zeitraum erforderlich ist, um den Rahmen für das ordnungsgemäße Funk-
tionieren dieser Verordnung vorzugeben, sollten die Mitgliedstaaten ab Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung über einen Zeitraum von zwölf Monaten verfügen, um die von den Akkreditierungsstel-
len und zuständigen Stellen nach den entsprechenden Vorschriften dieser Verordnung ange-
wandten Verfahren zu ändern. Innerhalb dieses Zeitraums von zwölf Monaten sollten die Akkre-
ditierungsstellen und zuständigen Stellen die im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 
vorgesehenen Verfahren weiterhin anwenden können 
 
- haben folgende Verordnung erlassen:  
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Kapitel I 
Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 1 Zielsetzung  

Es wird ein Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
(nachstehend als "EMAS" bezeichnet) geschaffen, an dem sich Organisationen innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft freiwillig beteiligen können.  

Das Ziel von EMAS, einem wichtigen Instrument des Aktionsplans für Nachhaltigkeit in Produk-
tion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik, besteht darin, kontinuierliche Ver-
besserungen der Umweltleistung von Organisationen zu fördern, indem die Organisationen Um-
weltmanagementsysteme errichten und anwenden, die Leistung dieser Systeme einer systema-
tischen, objektiven und regelmäßigen Bewertung unterzogen wird, Informationen über die Um-
weltleistung vorgelegt werden, ein offener Dialog mit der Öffentlichkeit und anderen interessier-
ten Kreisen geführt wird und die Arbeitnehmer der Organisationen aktiv beteiligt werden und 
eine angemessene Schulung erhalten.  

Artikel 2 Begriffsbestimmungen  

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:  

1. "Umweltpolitik": die von den obersten Führungsebenen einer Organisation verbindlich 
dargelegten Absichten und Ausrichtungen dieser Organisation in Bezug auf ihre Umwelt-
leistung, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Umweltvorschriften und der Ver-
pflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung. Sie bildet den Rahmen 
für die Maßnahmen und für die Festlegung umweltbezogener Zielsetzungen und Einzel-
ziele;  

2. "Umweltleistung": die messbaren Ergebnisse des Managements der Umweltaspekte ei-
ner Organisation durch diese Organisation;  

3. "Einhaltung der Rechtsvorschriften": vollständige Einhaltung der geltenden Umweltvor-
schriften, einschließlich der Genehmigungsbedingungen;  

4. "Umweltaspekt": derjenige Bestandteil der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen 
einer Organisation, der Auswirkungen auf die Umwelt hat oder haben kann;  

5. "bedeutender Umweltaspekt": ein Umweltaspekt, der bedeutende Umweltauswirkungen 
hat oder haben kann;  

6. "direkter Umweltaspekt": ein Umweltaspekt im Zusammenhang mit Tätigkeiten, Produk-
ten und Dienstleistungen der Organisation selbst, der deren direkter betrieblicher Kon-
trolle unterliegt;  

7. "indirekter Umweltaspekt": ein Umweltaspekt, der das Ergebnis der Interaktion einer Or-
ganisation mit Dritten sein und in angemessenem Maße von einer Organisation beein-
flusst werden kann;  

8. "Umweltauswirkung": jede positive oder negative Veränderung der Umwelt, die ganz o-
der teilweise auf Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen einer Organisation zurück-
zuführen ist;  

9. "Umweltprüfung": eine erstmalige umfassende Untersuchung der Umweltaspekte, der 
Umweltauswirkungen und der Umweltleistung im Zusammenhang mit den Tätigkeiten, 
Produkten und Dienstleistungen einer Organisation;  

10. "Umweltprogramm": eine Beschreibung der Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Mit-
tel, die zur Verwirklichung der Umweltzielsetzungen und -einzelziele getroffen, einge-
gangen und eingesetzt wurden oder vorgesehen sind, und der diesbezügliche Zeitplan;  

11. "Umweltzielsetzung": ein sich aus der Umweltpolitik ergebendes und nach Möglichkeit 
zu quantifizierendes Gesamtziel, das sich eine Organisation gesetzt hat;  
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12. "Umwelteinzelziel": eine für die gesamte Organisation oder Teile davon geltende detail-
lierte Leistungsanforderung, die sich aus den Umweltzielsetzungen ergibt und festgelegt 
und eingehalten werden muss, um diese Zielsetzungen zu erreichen;  

13. "Umweltmanagementsystem": der Teil des gesamten Managementsystems, der die Or-
ganisationsstruktur, Planungstätigkeiten, Verantwortlichkeiten, Verhaltensweisen, Vorge-
hensweisen, Verfahren und Mittel für die Festlegung, Durchführung, Verwirklichung, 
Überprüfung und Fortführung der Umweltpolitik und das Management der Umweltas-
pekte umfasst;  

14. "bewährte Umweltmanagementpraktiken": die wirkungsvollste Art der Umsetzung des 
Umweltmanagementsystems durch Organisationen in einer Branche, die unter bestimm-
ten wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen zu besten Umweltleistungen füh-
ren kann;  

15. "wesentliche Änderung": jegliche Änderungen in Bezug auf Betrieb, Struktur, Verwal-
tung, Verfahren, Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen einer Organisation, die be-
deutende Auswirkungen auf das Umweltmanagementsystem der Organisation, die Um-
welt oder die menschliche Gesundheit haben oder haben können;  

16. "Umweltbetriebsprüfung": die systematische, dokumentierte, regelmäßige und objektive 
Bewertung der Umweltleistung einer Organisation, des Managementsystems und der 
Verfahren zum Schutz der Umwelt;  

17. "Betriebsprüfer": eine zur Belegschaft der Organisation gehörende Person oder Gruppe 
von Personen oder eine organisationsfremde natürliche oder juristische Person, die im 
Namen der Organisation handelt und insbesondere die bestehenden Umweltmanage-
mentsysteme bewertet und prüft, ob diese mit der Umweltpolitik und dem Umweltpro-
gramm der Organisation übereinstimmen und ob die geltenden umweltrechtlichen Ver-
pflichtungen eingehalten werden;  

18. "Umwelterklärung": die umfassende Information der Öffentlichkeit und anderer interes-
sierter Kreise mit folgenden Angaben zur Organisation:  

a. Struktur und Tätigkeiten,  
b. Umweltpolitik und Umweltmanagementsystem,  
c. Umweltaspekte und -auswirkungen,  
d. Umweltprogramm, -zielsetzung und -einzelziele,  
e. Umweltleistung und Einhaltung der geltenden umweltrechtlichen Verpflichtungen 

gemäß Anhang IV;  
19. "aktualisierte Umwelterklärung": die umfassende Information der Öffentlichkeit und an-

derer interessierter Kreise, die Aktualisierungen der letzten validierten Umwelterklärung 
enthält, wozu nur Informationen über die Umweltleistung einer Organisation und die Ein-
haltung der für sie geltenden umweltrechtlichen Verpflichtungen gemäß Anhang IV ge-
hören;  

20. "Umweltgutachter":  
a. eine Konformitätsbewertungsstelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

oder jede Vereinigung oder Gruppe solcher Stellen, die gemäß der vorliegenden 
Verordnung akkreditiert ist; oder  

b. jede natürliche oder juristische Person oder jede Vereinigung oder Gruppe sol-
cher Personen, der eine Zulassung zur Durchführung von Begutachtungen und 
Validierungen gemäß der vorliegenden Verordnung erteilt worden ist;  

21. "Organisation": Gesellschaft, Körperschaft, Betrieb, Unternehmen, Behörde oder Ein-
richtung bzw. Teil oder Kombination hiervon, innerhalb oder außerhalb der Gemein-
schaft, mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, öffentlich oder privat, mit eigenen Funktio-
nen und eigener Verwaltung;  

22. "Standort": ein bestimmter geografischer Ort, der der Kontrolle einer Organisation unter-
steht und an dem Tätigkeiten ausgeführt, Produkte hergestellt und Dienstleistungen er-
bracht werden, einschließlich der gesamten Infrastruktur, aller Ausrüstungen und aller 
Materialien; ein Standort ist die kleinste für die Registrierung in Betracht zu ziehende 
Einheit;  
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23. "Cluster": eine Gruppe von voneinander unabhängigen Organisationen, die durch ihre 
räumliche Nähe oder ihre geschäftlichen Tätigkeiten miteinander in Beziehung stehen 
und zusammenwirkend ein Umweltmanagementsystem anwenden;  

24. "Begutachtung": eine von einem Umweltgutachter durchgeführte Konformitätsbewer-
tung, mit der festgestellt werden soll, ob Umweltprüfung, Umweltpolitik, Umweltmanage-
mentsystem und interne Umweltbetriebsprüfung einer Organisation sowie deren Umset-
zung den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen;  

25. "Validierung": die Bestätigung des Umweltgutachters, der die Begutachtung durchge-
führt hat, dass die Informationen und Daten in der Umwelterklärung einer Organisation 
und die Aktualisierungen der Erklärung zuverlässig, glaubhaft und korrekt sind und den 
Anforderungen dieser Verordnung entsprechen;  

26. "Durchsetzungsbehörden": zuständige Behörden, die von den Mitgliedstaaten dazu be-
stimmt wurden, Verstöße gegen das geltende Umweltrecht aufzudecken, zu verhüten 
und aufzuklären sowie erforderlichenfalls Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen;  

27. "Umweltleistungsindikator": ein spezifischer Parameter, mit dem sich die Umweltleistung 
einer Organisation messen lässt;  

28. "kleine Organisationen":  
a. Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Emp-

fehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition 
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, oder  

b. lokale Behörden, die für weniger als 10.000 Einwohner zuständig sind, oder 
sonstige Behörden, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder 
über einen Jahreshaushalt von höchstens 50 Mio. EUR verfügen oder deren Jah-
resbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft; hierzu gehören:  

i. Regierungsstellen oder andere Stellen der öffentlichen Verwaltung oder 
öffentliche Beratungsgremien auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene,  

ii. natürliche oder juristische Personen, die nach einzelstaatlichem Recht 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, einschließlich bestimmter Pflich-
ten, Tätigkeiten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt 
wahrnehmen, und  

iii. natürliche oder juristische Personen, die unter der Kontrolle einer unter 
Buchstabe b genannten Stelle oder Person im Zusammenhang mit der 
Umwelt öffentliche Zuständigkeiten haben, öffentliche Aufgaben wahrneh-
men oder öffentliche Dienstleistungen erbringen;  

29. "Sammelregistrierung": eine einzige Registrierung aller oder einiger Standorte einer Or-
ganisation mit verschiedenen Standorten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder 
Drittländern;  

30. "Akkreditierungsstelle": eine nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 benannte 
nationale Akkreditierungsstelle, die für die Akkreditierung und Beaufsichtigung der Um-
weltgutachter zuständig ist;  

31. "Zulassungsstelle": eine nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 be-
nannte Stelle, die für die Zulassung und Beaufsichtigung von Umweltgutachtern zustän-
dig ist.  
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Kapitel II 
Registrierung von Organisationen  

Artikel 3 Bestimmung der zuständigen Stelle  

(1) Registrierungsanträge von Organisationen, die innerhalb eines Mitgliedstaats ansässig sind, 
erfolgen bei einer zuständigen Stelle in dem betreffenden Mitgliedstaat.  

(2) Eine Organisation mit verschiedenen Standorten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
oder in Drittländern kann für alle oder einige dieser Standorte eine Sammelregistrierung bean-
tragen.  

Anträge auf Sammelregistrierung erfolgen bei einer zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in 
dem sich der Hauptsitz oder das für die Zwecke dieses Absatzes benannte Managementzent-
rale der Organisation befindet.  

(3) Registrierungsanträge von Organisationen, die außerhalb der Gemeinschaft ansässig sind, 
einschließlich Sammelregistrierungen von Organisationen, deren Standorte sich ausschließlich 
außerhalb der Gemeinschaft befinden, können bei jeder zuständigen Stelle in denjenigen Mit-
gliedstaaten gestellt werden, die die Registrierung von Organisationen von außerhalb der Ge-
meinschaft gemäß Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 vornehmen.  

Diese Organisationen stellen sicher, dass der Umweltgutachter, der die Begutachtung durchfüh-
ren und das Umweltmanagementsystem der Organisation validieren wird, in dem Mitgliedstaat, 
in dem die Organisation ihren Registrierungsantrag stellt, akkreditiert oder zugelassen ist.  

Artikel 4 Vorbereitung der Registrierung  

(1) Organisationen, die erstmalig eine Registrierung anstreben,  

a. nehmen eine Umweltprüfung aller sie betreffenden Umweltaspekte gemäß den Anforde-
rungen in Anhang I und in Anhang II Nummer A.3.1. vor;  

b. führen auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Umweltprüfung ein von ihnen entwickel-
tes Umweltmanagementsystem ein, das alle in Anhang II genannten Anforderungen ab-
deckt und etwaige bewährte branchenspezifische Umweltmanagementpraktiken gemäß 
Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a berücksichtigt;  

c. führen eine Umweltbetriebsprüfung gemäß den Anforderungen in Anhang II Nummer 
A.5.5. und Anhang III durch;  

d. erstellen eine Umwelterklärung gemäß Anhang IV. Sofern branchenspezifische Refe-
renzdokumente gemäß Artikel 46 für die betreffende Branche zur Verfügung stehen, er-
folgt die Beurteilung der Umweltleistung der Organisation unter Berücksichtigung dieser 
einschlägigen Dokumente.  

(2) Die Organisationen können die Unterstützung gemäß Artikel 32, die in dem Mitgliedstaat, in 
dem die Organisation die Registrierung beantragt, zur Verfügung steht, in Anspruch nehmen.  

(3) Organisationen mit einem zertifizierten und gemäß Artikel 45 Absatz 4 anerkannten Umwelt-
managementsystem sind nicht verpflichtet, jene Bestandteile durchzuführen, die als den Best-
immungen dieser Verordnung gleichwertig anerkannt wurden.  

(4) Die Organisationen erbringen den materiellen oder dokumentarischen Nachweis, dass sie 
alle für sie geltenden Umweltvorschriften einhalten.  

Die Organisationen können bei der/den zuständigen Durchsetzungsbehörde(n) gemäß Artikel 
32 oder bei dem Umweltgutachter Informationen anfordern.  
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Organisationen von außerhalb der Gemeinschaft müssen sich auch an die Umweltvorschriften 
halten, die für ähnliche Organisationen in den Mitgliedstaaten gelten, in denen sie einen Antrag 
stellen wollen.  

Sofern branchenspezifische Referenzdokumente gemäß Artikel 46 für die betreffende Branche 
zur Verfügung stehen, erfolgt die Beurteilung der Umweltleistung der Organisation anhand die-
ser einschlägigen Dokumente.  

(5) Die erste Umweltprüfung, das Umweltmanagementsystem, das Verfahren für die Umweltbe-
triebsprüfung und seine Umsetzung werden von einem akkreditierten oder zugelassenen Um-
weltgutachter begutachtet und die Umwelterklärung wird von diesem validiert.  

Artikel 5 Registrierungsantrag  

(1) Organisationen, die die Anforderungen gemäß Artikel 4 erfüllen, können eine Registrierung 
beantragen.  

(2) Der Registrierungsantrag ist bei der zuständigen Stelle gemäß Artikel 3 zu stellen und um-
fasst Folgendes:  

a. die validierte Umwelterklärung in elektronischer oder gedruckter Form;  
b. die vom Umweltgutachter, der die Umwelterklärung validiert hat, unterzeichnete Erklä-

rung gemäß Artikel 25 Absatz 9;  
c. ein ausgefülltes Formular, das mindestens die in Anhang VI aufgeführten Mindestanga-

ben enthält;  
d. gegebenenfalls Nachweise über die Zahlung der fälligen Gebühren.  

(3) Der Antrag ist in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die Organisation die Regist-
rierung beantragt, abzufassen.  

 

Kapitel III 
Verpflichtungen registrierter Organisationen  

Artikel 6 Verlängerung der EMAS-Registrierung  

(1) Eine registrierte Organisation muss mindestens alle drei Jahre  

a. ihr gesamtes Umweltmanagementsystem und das Programm für die Umweltbetriebsprü-
fung und deren Umsetzung begutachten lassen;  

b. eine Umwelterklärung gemäß den Anforderungen in Anhang IV erstellen und von einem 
Umweltgutachter validieren lassen;  

c. die validierte Umwelterklärung der zuständigen Stelle übermitteln;  
d. der zuständigen Stelle ein ausgefülltes Formular mit wenigstens den in Anhang VI auf-

geführten Mindestangaben übermitteln;  
e. gegebenenfalls eine Gebühr für die weitere Führung der Registrierung an die zuständige 

Stelle entrichten.  

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 muss eine registrierte Organi-  

sation in den dazwischen liegenden Jahren  
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a. gemäß dem Programm für die Betriebsprüfung eine Betriebsprüfung ihrer Umweltleis-
tung und der Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften gemäß Anhang III vorneh-
men;  

b. eine aktualisierte Umwelterklärung gemäß den Anforderungen in Anhang IV erstellen 
und von einem Umweltgutachter validieren lassen;  

c. der zuständigen Stelle die validierte aktualisierte Umwelterklärung übermitteln;  
d. der zuständigen Stelle ein ausgefülltes Formular mit wenigstens den in Anhang VI auf-

geführten Mindestangaben übermitteln,  
e. gegebenenfalls eine Gebühr für die weitere Führung der Registrierung an die zuständige 

Stelle entrichten.  

(3) Die registrierten Organisationen veröffentlichen ihre Umwelterklärung und deren Aktualisie-
rungen innerhalb eines Monats nach der Registrierung und innerhalb eines Monats nach der 
Verlängerung der Registrierung.  

Die registrierten Organisationen können dieser Anforderung nachkommen, indem sie die Um-
welterklärung und deren Aktualisierungen auf Anfrage zugänglich machen oder Links zu Inter-
net-Seiten einrichten, auf denen diese Umwelterklärungen zu finden sind.  

Die registrierten Organisationen teilen mit, auf welche Weise sie den öffentlichen Zugang zu In-
formationen in den in Anhang VI genannten Formularen gewährleisten.  

Artikel 7 Ausnahmeregelung für kleine Organisationen  

(1) Auf Antrag einer kleinen Organisation verlängern die zuständigen Stellen für diese Organi-
sation das Dreijahresintervall gemäß Artikel 6 Absatz 1 auf bis zu vier Jahre oder das Jahresin-
tervall gemäß Artikel 6 Absatz 2 auf bis zu zwei Jahre, sofern der Umweltgutachter, der die Or-
ganisation begutachtet hat, bestätigt, dass alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:  

a. Es liegen keine wesentlichen Umweltrisiken vor,  
b. die Organisation plant keine wesentlichen Änderungen im Sinne von Artikel 8, und  
c. es liegen keine wesentlichen lokalen Umweltprobleme vor, zu denen die Organisation 

beiträgt.  

Zur Einreichung des in Unterabsatz 1 genannten Antrags kann die Organisation die in Anhang 
VI genannten Formulare verwenden.  

(2) Die zuständige Stelle lehnt den Antrag ab, wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen 
nicht erfüllt sind. Sie übermittelt der Organisation hierfür eine ausführliche Begründung.  

(3) Organisationen, denen gemäß Absatz 1 eine Verlängerung auf bis zu zwei Jahre gewährt 
wurde, übermitteln der zuständigen Stelle in jedem Jahr, in dem sie von der Verpflichtung zur 
Vorlage einer validierten aktualisierten Umwelterklärung befreit sind, die nicht validierte aktuali-
sierte Umwelterklärung.  

Artikel 8 Wesentliche Änderungen  

(1) Plant eine registrierte Organisation wesentliche Änderungen, so führt sie eine Umweltprü-
fung dieser Änderungen, einschließlich ihrer Umweltaspekte und -auswirkungen, durch.  

(2) Nach der Umweltprüfung der Änderungen aktualisiert die Organisation die erste Umweltprü-
fung, ändert die Umweltpolitik, das Umweltprogramm und das Umweltmanagementsystem und 
überprüft und aktualisiert die gesamte Umwelterklärung entsprechend.  
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(3) Alle gemäß Absatz 2 geänderten und aktualisierten Dokumente sind innerhalb von sechs 
Monaten zu begutachten und zu validieren.  

(4) Nach der Validierung übermittelt die Organisation die Änderungen der zuständigen Stelle 
anhand des Formulars in Anhang VI und veröffentlicht die Änderungen.  

Artikel 9 Interne Umweltbetriebsprüfung  

(1) Registrierte Organisationen stellen ein Programm für die Umweltbetriebsprüfung auf, das 
gewährleistet, dass alle Tätigkeiten der Organisation innerhalb eines Zeitraums von höchstens 
drei Jahren einer internen Umweltbetriebsprüfung gemäß Anhang III unterzogen werden, oder 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens vier Jahren, wenn die in Artikel 7 genannte Ausnah-
meregelung Anwendung findet.  

(2) Die Prüfung wird von Betriebsprüfern vorgenommen, die einzeln oder als Gruppe über die 
erforderlichen fachlichen Qualifikationen für die Ausführung dieser Aufgaben verfügen, und de-
ren Unabhängigkeit gegenüber den geprüften Tätigkeiten ausreichend ist, um eine objektive 
Beurteilung zu gestatten.  

(3) Im Programm der Organisation für die Umweltbetriebsprüfung sind die Zielsetzungen jeder 
Umweltbetriebsprüfung bzw. jedes Betriebsprüfungszyklus, einschließlich der Häufigkeit der 
Prüfung jeder Tätigkeit, festzulegen.  

(4) Nach jeder Umweltbetriebsprüfung und nach jedem Prüfungszyklus erstellen die Betriebs-
prüfer einen schriftlichen Bericht.  

(5) Der Betriebsprüfer teilt die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Umweltbetriebsprü-
fung der Organisation mit.  

(6) Im Anschluss an die Umweltbetriebsprüfung erstellt die Organisation einen geeigneten Akti-
onsplan und setzt diesen um.  

(7) Die Organisation schafft geeignete Mechanismen, die gewährleisten, dass die Ergebnisse 
der Umweltbetriebsprüfung in der Folge berücksichtigt werden.  

Artikel 10 Verwendung des EMAS-Logos  

(1) Unbeschadet des Artikels 35 Absatz 2 darf das EMAS-Logo gemäß Anhang V nur von re-
gistrierten Organisationen und nur während der Gültigkeitsdauer ihrer Registrierung verwendet 
werden.  

Das Logo muss stets die Registrierungsnummer der Organisation aufweisen.  

(2) Das EMAS-Logo darf nur im Einklang mit den technischen Spezifikationen in Anhang V ver-
wendet werden.  

(3) Organisationen, die gemäß Artikel 3 Absatz 3 beschlossen haben, nicht alle ihre Standorte 
in die Sammelregistrierung einzubeziehen, müssen sicherstellen, dass in ihren Informationen 
für die Öffentlichkeit und bei der Verwendung des EMAS-Logos erkenntlich ist, welche Stand-
orte von der Registrierung erfasst sind.  

(4) Das EMAS-Logo darf nicht verwendet werden  

a. auf Produkten oder ihrer Verpackung, oder  

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/08_09/09_1221.htm#an5
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b. in Verbindung mit Vergleichen mit anderen Tätigkeiten und Dienstleistungen oder in ei-
ner Weise, die zu Verwechslungen mit Umwelt-Produktkennzeichnungen führen kann.  

(5) Jede von einer registrierten Organisation veröffentlichte Umweltinformation darf das EMAS-
Logo tragen, sofern in den Informationen auf die zuletzt vorgelegte Umwelterklärung oder aktu-
alisierte Umwelterklärung der Organisation verwiesen wird, aus der diese Information stammt, 
und sie von einem Umweltgutachter als  

a. sachlich richtig,  
b. begründet und nachprüfbar,  
c. relevant und im richtigen Kontext bzw. Zusammenhang verwendet,  
d. repräsentativ für die gesamte Umweltleistung der Organisation,  
e. unmissverständlich und  
f. wesentlich in Bezug auf die gesamten Umweltauswirkungen validiert wurde.  

 

Kapitel IV 
Vorschriften für die zuständigen Stellen  

Artikel 11 Benennung und Aufgaben der zuständigen Stellen  

(1) Die Mitgliedstaaten benennen zuständige Stellen, die für die Registrierung von innerhalb der 
Gemeinschaft angesiedelten Organisationen gemäß dieser Verordnung verantwortlich sind.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die von ihnen benannten zuständigen Stellen für die 
Registrierung von außerhalb der Gemeinschaft angesiedelten Organisationen sorgen und ge-
mäß dieser Verordnung zuständig sind.  

Die zuständigen Stellen überwachen die Registrierung und weitere Führung von Organisationen 
im Register, einschließlich der Aussetzung oder Streichung von Registrierungen.  

(2) Bei den zuständigen Stellen kann es sich um nationale, regionale oder lokale Stellen han-
deln.  

(3) Die Zusammensetzung der zuständigen Stellen gewährleistet ihre Unabhängigkeit und 
Neutralität.  

(4) Die zuständigen Stellen verfügen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben über 
die geeigneten finanziellen und personellen Mittel.  

(5) Die zuständigen Stellen wenden diese Verordnung einheitlich an und nehmen regelmäßig 
an Bewertungen durch Fachkollegen (peer reviews) gemäß Artikel 17 teil.  

Artikel 12 Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Registrierungsverfahren  

(1) Die zuständigen Stellen legen Verfahren für die Registrierung von Organisationen fest. Sie 
stellen insbesondere Regeln auf, die es ermöglichen,  

a. die Bemerkungen interessierter Kreise, einschließlich Akkreditierungs- und Zulassungs-
stellen, zuständige Durchsetzungsbehörden und Vertretungsgremien der Organisatio-
nen, zu Antrag stellenden oder registrierten Organisationen zu berücksichtigen,  

b. die Registrierung von Organisationen abzulehnen, auszusetzen oder zu streichen und  
c. Beschwerden und Einsprüche gegen ihre Entscheidungen zu regeln.  
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(2) Die zuständigen Stellen erstellen und führen ein Register der in ihren Mitgliedstaaten re-
gistrierten Organisationen, einschließlich der Information, auf welche Weise deren Umwelterklä-
rung bzw. aktualisierte Umwelterklärung erhältlich ist, und bringen im Falle von Änderungen die-
ses Register monatlich auf den neuesten Stand.  

Das Register wird auf einer Internet-Seite veröffentlicht.  

(3) Die zuständigen Stellen teilen der Kommission monatlich entweder auf direktem Weg oder 
über die nationalen Behörden, so wie es die betroffenen Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
Änderungen des Registers gemäß Absatz 2 mit.  

Artikel 13 Registrierung von Organisationen  

(1) Die zuständigen Stellen prüfen die Registrierungsanträge von Organisationen nach den zu 
diesem Zwecke aufgestellten Verfahren.  

(2) Stellt eine Organisation einen Registrierungsantrag, so registriert die zuständige Stelle die 
betreffende Organisation und vergibt eine Registrierungsnummer, sofern alle folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:  

a. Die zuständige Stelle hat einen Registrierungsantrag erhalten, der alle in Artikel 5 Ab-
satz 2 Buchstaben a bis d aufgeführten Unterlagen enthält;  

b. die zuständige Stelle hat sich vergewissert, dass die Begutachtung und Validierung ge-
mäß den Artikeln 25, 26 und 27 durchgeführt wurden;  

c. die zuständige Stelle ist aufgrund der vorliegenden materiellen Nachweise, beispiels-
weise eines schriftlichen Berichts der zuständigen Durchsetzungsbehörde davon über-
zeugt, dass es keinen Nachweis für einen Verstoß gegen die geltenden Umweltrechts-
vorschriften gibt,  

d. es liegen keine Beschwerden von interessierten Kreisen vor bzw. Beschwerden wurden 
positiv geklärt;  

e. die zuständige Stelle ist aufgrund von Nachweisen überzeugt, dass die Organisation alle 
Forderungen dieser Verordnung einhält; und  

f. die zuständige Stelle hat gegebenenfalls eine Registrierungsgebühr erhalten.  

(3) Die zuständige Stelle teilt der Organisation mit, dass sie registriert wurde, und vergibt die 
Registrierungsnummer sowie das EMAS-Logo an die Organisation.  

(4) Gelangt eine zuständige Stelle zu dem Schluss, dass eine Organisation, die eine Registrie-
rung beantragt hat, die Anforderungen gemäß Absatz 2 nicht erfüllt, so lehnt sie die Registrie-
rung der Organisation ab und übermittelt ihr hierfür eine ausführliche Begründung.  

(5) Erhält die zuständige Stelle von der Akkreditierungsstellen oder der Zulassungsstelle einen 
schriftlichen Kontrollbericht, dem zufolge die Tätigkeiten des Umweltgutachters nicht ausreich-
ten, um zu gewährleisten, dass die antragstellende Organisation die Anforderungen dieser Ver-
ordnung erfüllt, so lehnt sie die Registrierung dieser Organisation ab. Die zuständige Stelle for-
dert die betreffende Organisation auf, erneut einen Antrag auf Registrierung zu stellen.  

(6) Die zuständige Stelle hört die betroffenen Beteiligten, einschließlich der Organisation, um 
sich die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Ablehnung der Registrierung einer Or-
ganisation zu verschaffen.  
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Artikel 14 Verlängerung der EMAS-Registrierung  

(1) Die zuständige Stelle verlängert die Registrierung der Organisation, sofern die folgenden 
Bedingungen insgesamt erfüllt sind:  

a. der zuständigen Stelle wurde eine validierte Umwelterklärung nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c, eine aktualisierte validierte Umwelterklärung nach Artikel 6 Absatz 2 Buch-
stabe c oder eine nicht validierte aktualisierte Umwelterklärung nach Artikel 7 Absatz 3 
übermittelt;  

b. der zuständigen Stelle wurde ein ausgefülltes Formular mit wenigstens den in Anhang VI 
aufgeführten Mindestangaben nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 6 Absatz 
2 Buchstabe d übermittelt;  

c. der zuständigen Stelle liegen keine Nachweise vor, dass die Begutachtung und Validie-
rung nicht entsprechend den Artikeln 25, 26 und 27 durchgeführt wurden;  

d. der zuständigen Stelle liegen keine Nachweise vor, dass die Organisation die geltenden 
Umweltvorschriften nicht eingehalten hat;  

e. es liegen keine Beschwerden von interessierten Kreisen vor bzw. Beschwerden wurden 
positiv geklärt;  

f. die zuständige Stelle ist aufgrund von vorliegenden Nachweisen überzeugt, dass die Or-
ganisation alle Forderungen dieser Verordnung einhält, und  

g. die zuständige Stelle hat gegebenenfalls eine Gebühr für die Verlängerung der Regist-
rierung erhalten.  

(2) Die zuständige Stelle teilt der Organisation mit, dass ihre Registrierung verlängert wurde.  

Artikel 15 Aussetzung oder Streichung der Registrierung von Organisationen  

(1) Ist eine zuständige Stelle der Auffassung, dass eine registrierte Organisation die Bestim-
mungen dieser Verordnung nicht einhält, so gibt sie der Organisation Gelegenheit, zur Sache 
Stellung zu nehmen. Ist die Antwort der Organisation unzulänglich, so wird ihre Registrierung 
ausgesetzt oder gestrichen.  

(2) Erhält die zuständige Stelle von der Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle einen 
schriftlichen Kontrollbericht, dem zufolge die Tätigkeiten des Umweltgutachters nicht ausreich-
ten, um zu gewährleisten, dass die registrierte Organisation die Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt, so wird die Registrierung ausgesetzt.  

(3) Die Registrierung einer Organisation wird ausgesetzt oder im Register gestrichen, wenn die 
Organisation es versäumt, der zuständigen Stelle innerhalb von zwei Monaten nach einer ent-
sprechenden Aufforderung Folgendes zu übermitteln:  

a. die validierte Umwelterklärung, eine aktualisierte Umwelterklärung oder die unterzeich-
nete Erklärung gemäß Artikel 25 Absatz 9;  

b. ein Formular, das wenigstens die in Anhang VI vorgesehenen Mindestangaben zur Or-
ganisation enthält.  

(4) Wird eine zuständige Stelle von der zuständigen Durchsetzungsbehörde in einem schriftli-
chen Bericht über einen Verstoß der Organisation gegen geltende Umweltvorschriften unterrich-
tet, so setzt sie die Registrierung der betreffenden Organisation aus bzw. streicht den Regis-
tereintrag.  

(5) Bei ihrer Entscheidung über die Aussetzung oder Streichung einer Registrierung berücksich-
tigt die zuständige Stelle mindestens Folgendes:  
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a. die Umweltauswirkung der Nichteinhaltung der Verpflichtungen gemäß dieser Verord-
nung durch die Organisation,  

b. die Vorhersehbarkeit der Nichteinhaltung von Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 
durch die Organisation oder die Umstände, die dazu führen,  

c. die vorangegangene Nichteinhaltung von Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 
durch die Organisation und  

d. die besondere Situation der Organisation.  

(6) Die zuständige Stelle hört die betroffenen Beteiligten, einschließlich der Organisation, um 
sich die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Aussetzung der Registrierung der be-
treffenden Organisation oder ihre Streichung aus dem Register zu verschaffen.  

(7) Erhält die zuständige Stelle auf anderem Wege als durch einen schriftlichen Kontrollbericht 
der Akkreditierungsstelle oder der Zulassungsstelle den Nachweis dafür, dass die Tätigkeiten 
des Umweltgutachters nicht ausreichten, um zu gewährleisten, dass die Organisation die Anfor-
derungen dieser Verordnung erfüllt, so konsultiert sie die Akkreditierungsstelle oder Zulas-
sungsstelle, die den Umweltgutachter beaufsichtigt.  

(8) Die zuständige Stelle gibt die Gründe für die getroffenen Maßnahmen an.  

(9) Die zuständige Stelle informiert die Organisation in angemessener Weise über die mit den 
betroffenen Beteiligten geführten Gespräche.  

(10) Die Aussetzung der Registrierung einer Organisation wird rückgängig gemacht, wenn die 
zuständige Stelle hinreichend darüber informiert wurde, dass die Organisation die Vorschriften 
dieser Verordnung einhält.  

Artikel 16 Forum der zuständigen Stellen  

(1) Die zuständigen Stellen richten ein Forum der zuständigen Stellen aller Mitgliedstaaten 
(nachstehend als "Forum der zuständigen Stellen" bezeichnet) ein, das mindestens einmal jähr-
lich zusammentritt, wobei ein Vertreter der Kommission anwesend ist.  

Das Forum der zuständigen Stellen gibt sich eine Geschäftsordnung.  

(2) Die zuständigen Stellen aller Mitgliedstaaten nehmen an dem Forum der zuständigen Stel-
len teil. Verfügt ein Mitgliedstaat über mehrere zuständige Stellen, so sind geeignete Maßnah-
men zu treffen, um sicherzustellen, dass alle Stellen über die Tätigkeiten des Forums der zu-
ständigen Stellen informiert werden.  

(3) Das Forum der zuständigen Stellen erstellt Leitlinien, um einheitliche Verfahren für die Re-
gistrierung von Organisationen im Einklang mit dieser Verordnung einschließlich der Verlänge-
rung und der Aussetzung der Registrierung oder der Streichung des Registereintrags von Orga-
nisationen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft sicherzustellen.  

Das Forum der zuständigen Stellen übermittelt der Kommission die Leitlinien und die Unterla-
gen für die Bewertung durch Fachkollegen.  

(4) Die vom Forum der zuständigen Stellen angenommenen Leitlinien für Harmonisierungsver-
fahren werden von der Kommission gegebenenfalls zur Annahme nach dem in Artikel 49 Ab-
satz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle vorgeschlagen.  

Diese Dokumente werden veröffentlicht.  
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Artikel 17 Bewertung der zuständigen Stellen durch Fachkollegen  

(1) Das Forum der zuständigen Stellen veranstaltet eine Bewertung durch Fachkollegen, um zu 
prüfen, ob die Registrierungssysteme der einzelnen zuständigen Stellen mit dieser Verordnung 
übereinstimmen, und um zu einem einheitlichen Konzept für die Anwendung der Registrie-
rungsregeln zu gelangen.  

(2) Die Bewertung durch Fachkollegen erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen und mindestens 
alle vier Jahre und umfasst eine Bewertung der in den Artikeln 12, 13 und 15 genannten Regeln 
und Verfahren. An der Bewertung durch Fachkollegen nehmen alle zuständigen Stellen teil.  

(3) Die Kommission entwickelt ein Verfahren für die Bewertung durch Fachkollegen, einschließ-
lich geeigneter Verfahren für Einsprüche gegen die aufgrund der Bewertung durch Fachkolle-
gen getroffenen Entscheidungen.  

Diese Maßnahmen, die durch Hinzufügung eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
dieser Richtlinie bewirken, werden nach dem in Artikel 49 Absatz 3 genannten Regelungsver-
fahren mit Kontrolle erlassen.  

(4) Die in Absatz 3 genannten Verfahren werden eingeführt, bevor die erste Bewertung durch 
Fachkollegen stattfindet.  

(5) Das Forum der zuständigen Stellen übermittelt der Kommission und dem gemäß Artikel 49 
Absatz 1 eingesetzten Ausschuss regelmäßig einen Bericht über die Bewertung durch Fachkol-
legen.  

Dieser Bericht wird nach Genehmigung durch das Forum der zuständigen Stellen und den in 
Unterabsatz 1 genannten Ausschuss veröffentlicht.  

 

Kapitel V 
Umweltgutachter  

Artikel 18 Aufgaben der Umweltgutachter  

(1) Die Umweltgutachter prüfen, ob die Umweltprüfung, die Umweltpolitik, das Umweltmanage-
mentsystem, die Umweltbetriebsprüfungsverfahren einer Organisation und deren Durchführung 
den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.  

(2) Der Umweltgutachter prüft Folgendes:  

a. die Einhaltung aller Vorschriften dieser Verordnung durch die Organisation in Bezug auf 
die erste Umweltprüfung, das Umweltmanagementsystem, die Umweltbetriebsprüfung 
und ihre Ergebnisse und die Umwelterklärung oder die aktualisierte Umwelterklärung;  

b. die Einhaltung der geltenden gemeinschaftlichen, nationalen, regionalen und lokalen 
Umweltvorschriften durch die Organisation;  

c. die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung der Organisation; und  
d. die Zuverlässigkeit, die Glaubwürdigkeit und die Richtigkeit der Daten und Informationen 

in folgenden Dokumenten:  
i. Umwelterklärung,  
ii. aktualisierte Umwelterklärung,  
iii. zu validierende Umweltinformationen.  
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(3) Der Umweltgutachter prüft insbesondere die Angemessenheit der ersten Umweltprüfung, 
der Umweltbetriebsprüfung oder anderer von der Organisation angewandter Verfahren, wobei 
er auf jede unnötige Doppelarbeit verzichtet.  

(4) Der Umweltgutachter prüft, ob die Ergebnisse der internen Umweltbetriebsprüfung zuverläs-
sig sind. Gegebenenfalls führt er zu diesem Zweck Stichproben durch.  

(5) Bei der Begutachtung in Vorbereitung der Registrierung einer Organisation untersucht der 
Umweltgutachter, ob die Organisation mindestens folgende Anforderungen erfüllt:  

a. Sie verfügt über ein voll funktionsfähiges Umweltmanagementsystem gemäß Anhang II;  
b. es besteht ein Programm für die Umweltbetriebsprüfung gemäß Anhang III, dessen Pla-

nung abgeschlossen und das bereits angelaufen ist, so dass zumindest die bedeutends-
ten Umweltauswirkungen erfasst sind;  

c. es wurde eine Managementbewertung gemäß Anhang II Teil A vorgenommen, und  
d. es wurde eine Umwelterklärung gemäß Anhang IV erstellt und es wurden - soweit ver-

fügbar - branchenspezifische Referenzdokumente berücksichtigt.  

(6) Im Rahmen der Begutachtung für die Verlängerung der Registrierung gemäß Artikel 6 Ab-
satz 1 untersucht der Umweltgutachter, ob die Organisation folgende Anforderungen erfüllt:  

a. Die Organisation verfügt über ein voll funktionsfähiges Umweltmanagementsystem ge-
mäß Anhang II;  

b. die Organisation verfügt über ein Programm für die Umweltbetriebsprüfung gemäß An-
hang III, für das die operative Planung und mindestens ein Prüfzyklus abgeschlossen 
sind;  

c. die Organisation hat eine Managementbewertung vorgenommen und  
d. die Organisation hat eine Umwelterklärung gemäß Anhang IV erstellt, und es wurden - 

soweit verfügbar - branchenspezifische Referenzdokumente berücksichtigt.  

(7) Im Rahmen der Begutachtung für die Verlängerung der Registrierung gemäß Artikel 6 Ab-
satz 2 untersucht der Umweltgutachter, ob die Organisation mindestens folgende Anforderun-
gen erfüllt:  

a. Sie hat eine interne Umweltbetriebsprüfung und eine Prüfung der Einhaltung der gelten-
den Umweltvorschriften gemäß Anhang III vorgenommen;  

b. sie erbringt den Nachweis für die dauerhafte Einhaltung der geltenden Umweltvorschrif-
ten und die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung der Organisation und  

c. sie hat eine aktualisierte Umwelterklärung gemäß Anhang IV erstellt, und es wurden - 
soweit verfügbar - branchenspezifische Referenzdokumente berücksichtigt.  

Artikel 19 Häufigkeit der Begutachtungen  

(1) Der Umweltgutachter erstellt in Abstimmung mit der Organisation ein Programm, durch das 
sichergestellt wird, dass alle für die Registrierung und Verlängerung der Registrierung erforderli-
chen Komponenten gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 begutachtet werden.  

(2) Der Umweltgutachter validiert in Abständen von höchstens zwölf Monaten sämtliche aktuali-
sierten Informationen der Umwelterklärung oder der aktualisierten Umwelterklärung.  

Gegebenenfalls wird die Ausnahmeregelung nach Artikel 7 angewandt.  
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Artikel 20 Anforderungen an Umweltgutachter  

(1) Umweltgutachter, die eine Akkreditierung oder Zulassung gemäß dieser Verordnung anstre-
ben, stellen einen entsprechenden Antrag bei der Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle.  

In dem Antrag ist der Geltungsbereich der beantragten Akkreditierung oder Zulassung gemäß 
der in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 11 festgelegten Systematik der Wirtschaftszweige zu 
präzisieren.  

(2) Der Umweltgutachter weist der Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle auf geeignete 
Weise nach, dass er in den folgenden Bereichen über die für die beantragte Akkreditierung oder 
Zulassung erforderlichen Qualifikationen, einschließlich der Kenntnisse, einschlägigen Erfah-
rungen und technischen Fähigkeiten, verfügt:  

a. vorliegende Verordnung;  
b. allgemeine Funktionsweise von Umweltmanagementsystemen;  
c. einschlägige branchenspezifische Referenzdokumente, die von der Kommission gemäß 

Artikel 46 für die Anwendung dieser Verordnung erstellt wurden;  
d. Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die zu begutachtende und zu validierende Tä-

tigkeit;  
e. Umweltaspekte und -auswirkungen, einschließlich der Umweltdimension der nachhalti-

gen Entwicklung;  
f. umweltbezogene technische Aspekte der zu begutachtenden und zu validierenden Tä-

tigkeit;  
g. allgemeine Funktionsweise der zu begutachtenden und zu validierenden Tätigkeit, um 

die Eignung des Managementsystems im Hinblick auf die Interaktion der Organisation, 
ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen mit der Umwelt bewerten zu können, 
einschließlich mindestens folgender Elemente:  

i. von der Organisation eingesetzte Techniken,  
ii. im Rahmen der Tätigkeiten verwendete Definitionen und Hilfsmittel,  
iii. Betriebsabläufe und Merkmale ihrer Interaktion mit der Umwelt,  
iv. Methoden für die Bewertung bedeutender Umweltaspekte,  
v. Techniken zur Kontrolle und Verminderung von Umweltbelastungen;  

h. Anforderungen an die Umweltbetriebsprüfung und angewandte Methoden einschließlich 
der Fähigkeit, eine wirksame Kontrollprüfung eines Umweltmanagementsystems vorzu-
nehmen, Formulierung der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Umweltbetriebs-
prüfung in geeigneter Form sowie mündliche und schriftliche Berichterstattung, um eine 
klare Darstellung der Umweltbetriebsprüfung zu geben;  

i. Begutachtung von Umweltinformationen, Umwelterklärung und aktualisierter Umwelter-
klärung unter den Gesichtspunkten Datenmanagement, Datenspeicherung und Daten-
verarbeitung, schriftliche und grafische Darstellung von Daten zwecks Evaluierung po-
tenzieller Datenfehler, Verwendung von Annahmen und Schätzungen;  

j. Umweltdimension von Produkten und Dienstleistungen einschließlich Umweltaspekte 
und Umweltleistung in der Gebrauchsphase und danach sowie Integrität der für umwelt-
relevante Entscheidungen bereitgestellten Daten.  

(3) Der Umweltgutachter muss nachweisen, dass er sich beständig auf den Fachgebieten ge-
mäß Absatz 2 fortbildet, und muss bereit sein, seinen Kenntnisstand von der Akkreditierungs-
stelle oder Zulassungsstelle bewerten zu lassen.  

(4) Der Umweltgutachter muss ein externen Dritter und bei der Ausübung seiner Tätigkeit insbe-
sondere von dem Betriebsprüfer oder Berater der Organisation unabhängig sowie unparteiisch 
und objektiv sein.  
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(5) Der Umweltgutachter muss die Gewähr bieten, dass er keinem kommerziellen, finanziellen 
oder sonstigen Druck unterliegt, der sein Urteil beeinflusst oder das Vertrauen in seine Unab-
hängigkeit und Integrität bei der Gutachtertätigkeit in Frage stellen könnte. Er gewährleistet fer-
ner, dass alle diesbezüglichen Vorschriften eingehalten werden.  

(6) Der Umweltgutachter verfügt im Hinblick auf die Einhaltung der Begutachtungs- und Validie-
rungsvorschriften dieser Verordnung über dokumentierte Prüfungsmethoden und -verfahren, 
einschließlich Qualitätskontrollmechanismen und Vorkehrungen zur Wahrung der Vertraulich-
keit.  

(7) Organisationen, die Umweltgutachtertätigkeiten ausführen, verfügen über einen Organisati-
onsplan mit ausführlichen Angaben über die Strukturen und Verantwortungsbereiche innerhalb 
der Organisation sowie über eine Erklärung über den Rechtsstatus, die Besitzverhältnisse und 
die Finanzierungsquellen.  

Der Organisationsplan wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt.  

(8) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch die vor der Akkreditierung oder Zulassung er-
folgende Beurteilung und durch die von der Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle wahr-
genommene Beaufsichtigung sichergestellt.  

Artikel 21 Zusätzliche Vorschriften für Umweltgutachter, die als natürliche Personen ei-
genständig Begutachtungen und Validierungen durchführen  

Für natürliche Personen, die als Umweltgutachter eigenständig Begutachtungen und Validierun-
gen durchführen, gelten zusätzlich zu den Vorschriften von Artikel 20 folgende Vorschriften:  

a. Sie müssen über alle fachlichen Qualifikationen verfügen, die für Begutachtungen und 
Validierungen in den Bereichen, für die sie zugelassen werden, erforderlich sind;  

b. eine im Umfang begrenzte Zulassung entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation erhal-
ten.  

Artikel 22 Zusätzliche Vorschriften für Umweltgutachter, die Gutachtertätigkeiten in Dritt-
ländern durchführen  

(1) Umweltgutachter, die Gutachter- und Validierungstätigkeiten in Drittländern durchzuführen 
beabsichtigen, beantragen eine Akkreditierung oder Zulassung für bestimmte Drittländer.  

(2) Um für ein Drittland eine Akkreditierung oder Zulassung zu erhalten, muss der Umweltgut-
achter neben den Vorschriften der Artikel 20 und 21 die folgenden Anforderungen erfüllen:  

a. Kenntnis und Verständnis der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Umweltbereich, 
die in dem Drittland gelten, für das die Akkreditierung oder die Zulassung beantragt wird;  

b. Kenntnis und Verständnis der Amtssprache des Drittlandes, für das die Akkreditierung 
oder die Zulassung beantragt wird.  

(3) Die Anforderungen gemäß Absatz 2 gelten als erfüllt, wenn der Umweltgutachter nachweist, 
dass zwischen ihm und einer qualifizierten Person oder Organisation, die diese Anforderungen 
erfüllt, eine vertragliche Vereinbarung besteht.  

Die betreffende Person oder Organisation muss von der zu begutachtenden Organisation unab-
hängig sein.  
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Artikel 23 Aufsicht über Umweltgutachter  

(1) Die Aufsicht über die Gutachter- und Validierungstätigkeiten der Umweltgutachter  

a. in dem Mitgliedstaat, in dem diese akkreditiert sind oder eine Zulassung haben, erfolgt 
durch die Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle, die die Akkreditierung oder die 
Zulassung erteilt hat;  

b. in einem Drittland erfolgt durch die Akkreditierungsstelle oder die Zulassungsstelle, die 
den Umweltgutachter für diese Tätigkeiten akkreditiert oder ihm eine Zulassung erteilt 
hat;  

c. in einem anderen Mitgliedstaat als dem Akkreditierungs- oder Zulassungsmitgliedstaat 
erfolgt durch die Akkreditierungsstelle oder die Zulassungsstelle des Mitgliedstaats, in 
dem die Begutachtung stattfindet.  

(2) Spätestens vier Wochen vor der Aufnahme einer Gutachtertätigkeit in einem Mitgliedstaat 
teilt der Umweltgutachter der Akkreditierungsstelle oder der Zulassungsstelle, die für die Beauf-
sichtigung seiner Tätigkeiten zuständig ist, die Einzelheiten seiner Akkreditierung oder Zulas-
sung sowie Ort und Zeitpunkt der Begutachtung mit.  

(3) Der Umweltgutachter hat die Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle unverzüglich über 
jede Veränderung zu unterrichten, die seine Akkreditierung bzw. Zulassung oder deren Gel-
tungsbereich betrifft.  

(4) In regelmäßigen Zeitabständen und mindestens alle 24 Monate vergewissert sich die Akkre-
ditierungsstelle oder Zulassungsstelle, ob der Umweltgutachter weiterhin die Akkreditierungs- 
oder Zulassungsanforderungen erfüllt, und kontrolliert die Qualität der vorgenommenen Begut-
achtungen und Validierungen.  

(5) Die Aufsicht kann anhand einer Überprüfung im Umweltgutachterbüro (Officeaudit), einer 
Vor-Ort-Aufsicht in den Organisationen, durch Fragebögen oder durch Prüfung der von den 
Umweltgutachtern validierten Umwelterklärungen und aktualisierten Umwelterklärungen oder 
Prüfung der Gutachterberichte erfolgen.  

Der Umfang der Aufsicht sollte sich an der Tätigkeit des Umweltgutachters orientieren.  

(6) Die Organisationen müssen den Akkreditierungsstellen oder Zulassungsstellen gestatten, 
den Umweltgutachter während seiner Begutachtungs- und Validierungstätigkeit zu beaufsichti-
gen.  

(7) Entscheidungen über den Entzug oder die Aussetzung der Akkreditierung bzw. der Zulas-
sung oder die Einschränkung von deren Geltungsbereich werden von der Akkreditierungsstelle 
oder der Zulassungsstelle erst getroffen, nachdem der Umweltgutachter die Möglichkeit hatte, 
hierzu Stellung zu nehmen.  

(8) Ist die Aufsicht führende Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle der Ansicht, dass die 
Qualität der von einem Umweltgutachter ausgeführten Arbeiten nicht den Anforderungen dieser 
Verordnung entspricht, so wird dem betreffenden Umweltgutachter und der zuständigen Stelle, 
bei der die betreffende Organisation die Registrierung zu beantragen beabsichtigt oder die die 
betreffende Organisation registriert hat, ein schriftlicher Kontrollbericht zugeleitet.  

Bei weiteren Streitigkeiten wird der Kontrollbericht dem Forum der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsstellen gemäß Artikel 30 übermittelt.  
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Artikel 24 Zusätzliche Vorschriften für die Aufsicht über Umweltgutachter, die Gutachter-
tätigkeiten in einem anderen Mitgliedstaat als dem Akkreditierungs- oder Zulassungsmit-
gliedstaat durchführen  

(1) Ein Umweltgutachter, der in einem Mitgliedstaat eine Akkreditierung oder Zulassung erwirbt, 
teilt spätestens vier Wochen vor der Aufnahme von Gutachter- und Validierungstätigkeiten in 
einem anderen Mitgliedstaat der Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle dieses Mitglied-
staats Folgendes mit:  

a. die Einzelheiten seiner Akkreditierung oder Zulassung, seine fachlichen Qualifikationen, 
insbesondere Kenntnis der Umweltvorschriften und der Amtssprache des anderen Mit-
gliedstaats, sowie gegebenenfalls die Zusammensetzung des Teams;  

b. Ort und Zeitpunkt der Begutachtung und Validierung;  
c. Anschrift und Ansprechpartner der Organisation.  

Diese Mitteilung ist vor jeder Begutachtung und Validierung zu übermitteln.  

(2) Die Akkreditierungsstelle oder die Zulassungsstelle kann um weitere Auskünfte zu den 
Kenntnissen des Umweltgutachters über die geltenden Umweltvorschriften ersuchen.  

(3) Die Akkreditierungsstelle oder die Zulassungsstelle kann andere als die in Absatz 1 genann-
ten Anforderungen nur stellen, wenn diese das Recht des Umweltgutachters, in einem anderen 
Mitgliedstaat tätig zu werden als dem, in dem ihm die Akkreditierung oder die Zulassung erteilt 
wurde, nicht einschränken.  

(4) Die Akkreditierungsstelle oder die Zulassungsstelle darf das Verfahren gemäß Absatz 1 
nicht dazu nutzen, die Aufnahme der Umweltgutachtertätigkeit zu verzögern. Ist die Akkreditie-
rungsstelle oder Zulassungsstelle nicht imstande, ihre Aufgaben gemäß den Absätzen 2 und 3 
vor dem vom Umweltgutachter gemäß Absatz 1 Buchstabe b mitgeteilten Zeitpunkt der Begut-
achtung und Validierung wahrzunehmen, so liefert sie dem Umweltgutachter hierfür eine aus-
führliche Begründung.  

(5) Die Akkreditierungsstellen oder Zulassungsstellen erheben für das Mitteilungs- und Auf-
sichtsverfahren keine diskriminierenden Gebühren.  

(6) Ist die Aufsicht führende Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle der Ansicht, dass die 
Qualität der vom Umweltgutachter ausgeführten Arbeiten nicht den Anforderungen dieser Ver-
ordnung entspricht, so wird dem betreffenden Umweltgutachter, der Akkreditierungsstelle oder 
Zulassungsstelle, die die Akkreditierung oder Zulassung erteilt hat, und der zuständigen Stelle, 
bei der die betreffende Organisation die Registrierung zu beantragen beabsichtigt oder die die 
betreffende Organisation registriert hat, ein schriftlicher Kontrollbericht zugeleitet. Bei weiteren 
Meinungsverschiedenheiten wird der Kontrollbericht dem Forum der Akkreditierungsstellen oder 
Zulassungsstellen gemäß Artikel 30 übermittelt.  

Artikel 25 Bedingungen für die Begutachtung und Validierung  

(1) Der Umweltgutachter übt seine Tätigkeit im Rahmen des Geltungsbereichs seiner Akkredi-
tierung oder Zulassung und auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung mit der Organi-
sation aus.  

Diese Vereinbarung  

a. legt den Gegenstand der Tätigkeit fest,  
b. legt Bedingungen fest, die dem Umweltgutachter die Möglichkeit geben sollen, professi-

onell und unabhängig zu handeln, und  



 

VO (EG) 1221/2009 - EMAS III; Stand: 09.07.2020 

JMC Beratung, Inh. Jürgen Mayer, www.jmc-augsburg.de Seite 22 von 70 

c. verpflichtet die Organisation zur Zusammenarbeit im jeweils erforderlichen Umfang.  

(2) Der Umweltgutachtergewährleistet, dass die Teile der Organisation eindeutig beschrieben 
sind und diese Beschreibung der tatsächlichen Aufteilung der Tätigkeiten entspricht.  

Die Umwelterklärung muss die verschiedenen zu begutachtenden und zu validierenden Punkte 
klar angeben.  

(3) Der Umweltgutachter nimmt eine Bewertung der in Artikel 18 aufgeführten Elemente vor.  

(4) Im Rahmen der Begutachtung und Validierung prüft der Umweltgutachter die Unterlagen, 
besucht die Organisation, nimmt Stichprobenkontrollen vor und führt Gespräche mit dem Perso-
nal.  

(5) Die Organisation liefert dem Umweltgutachter vor seinem Besuch grundlegende Informatio-
nen über die Organisation und ihre Tätigkeiten, die Umweltpolitik und das Umweltprogramm, 
eine Beschreibung des in der Organisation angewandten Umweltmanagementsystems, Einzel-
heiten der durchgeführten Umweltprüfung oder Umweltbetriebsprüfung, den Bericht über diese 
Umweltprüfung oder Umweltbetriebsprüfung und über etwaige anschließend getroffene Korrek-
turmaßnahmen und den Entwurf einer Umwelterklärung oder einer aktualisierten Umwelterklä-
rung.  

(6) Der Umweltgutachter erstellt für die Organisation einen schriftlichen Bericht über die Ergeb-
nisse der Begutachtung, der Folgendes umfasst:  

a. alle für die Arbeit des Umweltgutachters relevanten Sachverhalte;  
b. eine Beschreibung der Einhaltung sämtlicher Vorschriften dieser Verordnung, ein-

schließlich Nachweise, Feststellungen und Schlussfolgerungen.  
c. einen Vergleich der Umweltleistungen und Einzelziele mit den früheren Umwelterklärun-

gen und die Bewertung der Umweltleistung und der ständigen Umweltleistungsverbes-
serung der Organisation;  

d. die bei der Umweltprüfung oder der Umweltbetriebsprüfung oder dem Umweltmanage-
mentsystem oder anderen relevanten Prozessen aufgetretenen technischen Mängel,  

(7) Im Falle der Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung enthält der Bericht zu-
sätzlich folgende Angaben:  

a. Feststellungen und Schlussfolgerungen betreffend die Nichteinhaltung der Bestimmun-
gen durch die Organisation und Sachverhalte, auf denen diese Feststellungen und 
Schlussfolgerungen basieren,  

b. Einwände gegen den Entwurf der Umwelterklärung oder der aktualisierten Umwelterklä-
rung sowie Einzelheiten der Änderungen oder Zusätze, die in die Umwelterklärung oder 
die aktualisierte Umwelterklärung aufgenommen werden sollten.  

(8) Nach der Begutachtung validiert der Umweltgutachter die Umwelterklärung oder die aktuali-
sierte Umwelterklärung der Organisation und bestätigt, dass sie die Anforderungen dieser Ver-
ordnung erfüllen, sofern die Ergebnisse der Begutachtung und Validierung zeigen,  

a. dass die Informationen und Daten in der Umwelterklärung oder der aktualisierten Um-
welterklärung der Organisation zuverlässig und korrekt sind und den Vorschriften dieser 
Verordnung entsprechen, und  

b. dass keine Nachweise für die Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften durch 
die Organisation vorliegen.  
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(9) Nach der Validierung stellt der Umweltgutachter eine unterzeichnete Erklärung gemäß An-
hang VII aus, mit der bestätigt wird, dass die Begutachtung und die Validierung im Einklang mit 
dieser Verordnung erfolgt sind.  

(10) Die in einem Mitgliedstaat akkreditierten oder zugelassenen Umweltgutachter dürfen nach 
Maßgabe der Vorschriften dieser Verordnung in allen anderen Mitgliedstaaten Begutachtungen 
und Validierungen vornehmen.  

Die Gutachter- oder Validierungstätigkeit unterliegt der Aufsicht durch die Akkreditierungsstelle 
oder Zulassungsstelle des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Die Aufnahme der 
Tätigkeit ist dieser Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle innerhalb der in Artikel 24 Ab-
satz 1 genannten Frist zu melden.  

Artikel 26 Begutachtung und Validierung von kleinen Organisationen  

(1) Bei der Begutachtung und Validierung berücksichtigt der Umweltgutachter die besonderen 
Merkmale, die kleine Organisationen kennzeichnen, insbesondere  

a. kurze Kommunikationswege,  
b. multifunktionelles Arbeitsteam,  
c. Ausbildung am Arbeitsplatz,  
d. Fähigkeit, sich schnell an Veränderungen anzupassen, und  
e. begrenzte Dokumentierung der Verfahren.  

(2) Der Umweltgutachter führt die Begutachtung oder Validierung so durch, dass kleine Organi-
sationen nicht unnötig belastet werden.  

(3) Der Umweltgutachter zieht objektive Belege für die Wirksamkeit des Systems heran; insbe-
sondere berücksichtigt er, ob die Verfahren innerhalb der Organisation in einem angemessenen 
Verhältnis zum Umfang und zur Komplexität des Betriebs, der Art der damit verbundenen Um-
weltauswirkungen sowie der Kompetenz der Beteiligten stehen.  

Artikel 27 Bedingungen für Begutachtungen und Validierungen in Drittländern  

(1) Die in einem Mitgliedstaat akkreditierten oder zugelassenen Umweltgutachter dürfen nach 
Maßgabe der Vorschriften dieser Verordnung für eine in einem Drittland ansässige Organisation 
Begutachtungen und Validierungen vornehmen.  

(2) Spätestens sechs Wochen vor der Aufnahme von Gutachter- oder Validierungstätigkeiten in 
einem Drittland teilt der Umweltgutachter der Akkreditierungsstelle oder der Zulassungsstelle 
des Mitgliedstaats, in dem die betreffende Organisation die Registrierung zu beantragen beab-
sichtigt oder registriert ist, die Einzelheiten seiner Akkreditierung oder Zulassung sowie Ort und 
Zeitpunkt der Begutachtung oder Validierung mit.  

(3) Die Gutachter- und Validierungstätigkeit unterliegt der 
Aufsicht durch die Akkreditierungsstelle oder Zulassungsstelle des Mitgliedstaats, in dem der 
Umweltgutachter akkreditiert oder zugelassen ist. Die Aufnahme der Tätigkeit ist dieser Akkredi-
tierungsstelle oder Zulassungsstelle innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist zu melden.  
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Kapitel VI 
Akkreditierungs- und Zulassungsstellen  

Artikel 28 Verfahren der Akkreditierung und Erteilung von Zulassungen  

(1) Die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 benannten 
Akkreditierungsstellen sind für die Akkreditierung der Umweltgutachter und die Beaufsichtigung 
der von den Umweltgutachtern gemäß der vorliegenden Verordnung durchgeführten Tätigkeiten 
zuständig.  

(2) Die Mitgliedstaaten können eine Zulassungsstelle nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 benennen, die für die Erteilung von Zulassungen für Umweltgutachter und 
deren Beaufsichtigung zuständig ist.  

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, natürlichen Personen keine Akkreditierung oder 
Zulassung als Umweltgutachter zu erteilen.  

(4) Die Akkreditierungs- und Zulassungsstellen beurteilen die fachliche Qualifikation des Um-
weltgutachters anhand der für den Geltungsbereich der beantragten Akkreditierung relevanten 
Kriterien gemäß den Artikeln 20, 21 und 22.  

(5) Der Geltungsbereich der Akkreditierung oder der Zulassung von Umweltgutachtern wird ge-
mäß der in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 festgelegten Systematik der Wirtschaftszweige 
bestimmt. Er wird durch die fachliche Qualifikation des Umweltgutachters begrenzt, wobei gege-
benenfalls auch dem Umfang und der Komplexität der zu prüfenden Tätigkeit Rechnung zu tra-
gen ist.  

(6) Die Akkreditierungs- und Zulassungsstellen legen geeignete Verfahren für die Akkreditie-
rung oder Zulassungsvergabe sowie die Ablehnung, die Aussetzung und den Entzug der Akkre-
ditierung oder Zulassung von Umweltgutachtern und für die Aufsicht über Umweltgutachter fest.  

Diese Verfahren umfassen Regeln, die es ermöglichen, Bemerkungen der betroffenen Beteilig-
ten einschließlich der zuständigen Stellen und Vertretungsgremien der Organisationen zu An-
trag stellenden und akkreditierten oder zugelassenen Umweltgutachtern zu berücksichtigen.  

(7) Lehnt die Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle die Akkreditierung oder Zulassung ab, so 
teilt sie dem Umweltgutachter die Gründe für ihre Entscheidung mit.  

(8) Die Akkreditierungs- oder Zulassungsstellen erstellen, überarbeiten und aktualisieren eine 
Liste der Umweltgutachter in ihrem Mitgliedstaat und des Geltungsbereichs der Akkreditierung 
oder Zulassung und teilen monatlich auf direktem Wege oder über die von den Mitgliedstaaten 
bestimmten nationalen Behörden der Kommission und der zuständigen Stelle des Mitglied-
staats, in dem sie ansässig sind, Änderungen dieser Liste mit.  

(9) Im Rahmen der Regeln und Verfahren für die Überwachung von Tätigkeiten gemäß Artikel 5 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erstellen die Akkreditierungs- und Zulassungsstel-
len einen Kontrollbericht, wenn sie nach Anhörung des betreffenden Umweltgutachters zu dem 
Schluss gelangen, dass  

a. die Tätigkeiten des Umweltgutachters nicht ausreichten, um zu gewährleisten, dass die 
Organisation die Vorschriften dieser Verordnung einhält, oder  

b. der Umweltgutachter bei der Ausführung seiner Gutachter- und Validierungstätigkeiten 
gegen eine oder mehrere Vorschriften dieser Verordnung verstoßen hat.  
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Dieser Bericht wird der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Organisation registriert 
ist oder die Registrierung beantragt, und gegebenenfalls der Akkreditierungs- oder Zulassungs-
stelle, die die Akkreditierung oder Zulassung erteilt hat, übermittelt.  

Artikel 29 Aussetzung und Entzug der Akkreditierung oder Zulassung  

(1) Die Aussetzung oder der Entzug der Akkreditierung oder Zulassung erfordert die Anhörung 
der betroffenen Beteiligten, einschließlich des Umweltgutachters, damit die Akkreditierungs- o-
der Zulassungsstelle über die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen verfügt.  

(2) Die Akkreditierungs- oder Zulassungsstelle unterrichtet den Umweltgutachter über die 
Gründe für die getroffenen Maßnahmen und gegebenenfalls über die Gespräche mit der zu-
ständigen Durchsetzungsbehörde.  

(3) Die Akkreditierung oder Zulassung wird je nach Art und Umfang des Versäumnisses oder 
des Verstoßes gegen die Rechtsvorschriften ausgesetzt oder entzogen, bis nachgewiesen ist, 
dass der Umweltgutachter diese Verordnung einhält.  

(4) Die Aussetzung der Akkreditierung oder Zulassung wird rückgängig gemacht, wenn die Ak-
kreditierungs- oder Zulassungsstelle hinreichend darüber informiert worden ist, dass der Um-
weltgutachter diese Verordnung einhält.  

Artikel 30 Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen  

(1) Ein Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen aller Mitgliedstaaten wird eingerichtet 
und tritt mindestens einmal jährlich zusammen (nachstehend "Forum der Akkreditierungs- und 
Zulassungsstellen" genannt), wobei ein Vertreter der Kommission anwesend ist.  

(2) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen hat die Aufgabe, einheitliche Verfah-
ren sicherzustellen für  

a. die Akkreditierung oder Zulassung der Umweltgutachter im Rahmen dieser Verordnung, 
einschließlich Ablehnung, Aussetzung und Entzug der Akkreditierung oder Zulassung, 
und  

b. die Beaufsichtigung der Tätigkeiten der akkreditierten oder zugelassenen Umweltgut-
achter.  

(3) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen erstellt Leitlinien zu Fragen, die in 
den Zuständigkeitsbereich der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen fallen.  

(4) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen gibt sich eine Geschäftsordnung.  

(5) Die Leitlinien gemäß Absatz 3 und die Geschäftsordnung gemäß Absatz 4 werden der Kom-
mission übermittelt.  

(6) Die vom Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen angenommenen Leitlinien für 
Harmonisierungsverfahren werden von der Kommission gegebenenfalls zur Annahme nach 
dem in Artikel 49 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle vorgeschlagen.  

Diese Dokumente werden veröffentlicht.  
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Artikel 31 Bewertung der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen durch Fachkollegen  

(1) Die Bewertung durch Fachkollegen in Bezug auf die Akkreditierung und Zulassung von Um-
weltgutachtern im Rahmen dieser Verordnung, die vom Forum der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsstellen vorzunehmen ist, erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens alle vier 
Jahre, und umfasst die Bewertung der in den Artikeln 28 und 29 genannten Regeln und Verfah-
ren.  

An der Bewertung durch Fachkollegen nehmen alle Akkreditierungs- und Zulassungsstellen teil.  

(2) Das Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen übermittelt der Kommission und dem 
nach Artikel 49 Ansatz 1 eingerichteten Ausschuss regelmäßig einen Bericht über die Bewer-
tung durch Fachkollegen  

Dieser Bericht wird nach seiner Genehmigung durch das Forum der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsstellen und den in Absatz 1 genannten Ausschuss veröffentlicht.  

 

Kapitel VII 
Vorschriften für die Mitgliedstaaten  

Artikel 32 Unterstützung der Organisationen bei der Einhaltung von Umweltvorschriften  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Organisationen Zugang zu Informationen und Unter-
stützungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den in dem betreffenden Mitgliedstaat gelten-
den Umweltvorschriften erhalten.  

(2) Die Unterstützung umfasst Folgendes:  

a. Informationen über die geltenden Umweltvorschriften,  
b. Angabe der für die jeweiligen Umweltvorschriften, die als anwendbar identifiziert worden 

sind, zuständigen Durchsetzungsbehörden,  

(3) Die Mitgliedstaaten können die Aufgaben gemäß den Absätzen 1 und 2 den zuständigen 
Stellen oder einer anderen Stelle, die über die erforderliche Erfahrung und die geeigneten Mittel 
zur Wahrnehmung der Aufgaben verfügt, übertragen.  

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Durchsetzungsbehörden zumindest Anfragen 
von kleinen Organisationen zu den in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden geltenden Umwelt-
vorschriften beantworten und die Organisationen über die Mittel zum Nachweis der Einhaltung 
der relevanten Vorschriften durch diese Organisationen informieren.  

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Durchsetzungsbehörden eine 
Nichteinhaltung geltender Umweltvorschriften durch eine registrierte Organisation der zuständi-
gen Stelle mitteilen, die die Organisation registriert hat.  

Die zuständige Durchsetzungsbehörde informiert die zuständige Stelle sobald wie möglich, in 
jedem Fall jedoch binnen eines Monats, nachdem sie von der Nichteinhaltung Kenntnis erlangt 
hat.  
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Artikel 33 Werbeprogramm für EMAS  

(1) Die Mitgliedstaaten führen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, den Durchset-
zungsbehörden und anderen relevanten Interessenträgern Werbung für EMAS durch und be-
rücksichtigen dabei die in den Artikeln 34 bis 38 genannten Tätigkeiten.  

(2) Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten eine Werbestrategie festlegen, welche regel-
mäßig überprüft wird.  

Artikel 34 Information  

(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um  

a. die Öffentlichkeit über die Ziele und die wichtigsten Komponenten von EMAS zu unter-
richten;  

b. Organisationen über den Inhalt dieser Verordnung zu unterrichten.  

(2) Die Mitgliedstaaten benutzen gegebenenfalls Fachveröffentlichungen, Lokalzeitungen, Wer-
bekampagnen oder andere geeignete Mittel, um die Öffentlichkeit stärker für EMAS zu sensibili-
sieren.  

Die Mitgliedstaaten können insbesondere mit Unternehmens- und Verbraucherverbänden, Um-
weltorganisationen, Gewerkschaften, kommunalen Einrichtungen und anderen relevanten Inte-
ressenträgern zusammenarbeiten.  

Artikel 35 Werbemaßnahmen  

(1) Die Mitgliedstaaten führen Werbemaßnahmen für EMAS durch. Zu diesen Maßnahmen 
kann Folgendes gehören:  

a. Förderung des Austauschs von Wissen und bewährten Praktiken im EMAS-Bereich zwi-
schen allen betroffenen Beteiligten;  

b. Entwicklung wirksamer Instrumente für die EMAS-Werbung, die sie den Organisationen 
zur Verfügung stellen;  

c. technische Unterstützung für Organisationen bei der Konzipierung und Durchführung ih-
rer mit EMAS verknüpften Marketingmaßnahmen;  

d. Förderung von Partnerschaften von Organisationen für die EMAS-Werbung.  

(2) Das EMAS-Logo ohne Registrierungsnummer kann von zuständigen Stellen, Akkreditie-
rungs- und Zulassungsstellen, nationalen Behörden und anderen Interessenträgern zu mit E-
MAS verknüpften Vermarktungs- und Werbezwecken verwendet werden. In solchen Fällen be-
deutet die Verwendung des in Anhang V enthaltenen EMAS-Logos nicht, dass der Benutzer re-
gistriert ist, wo dies nicht zutrifft.  

Artikel 36 Förderung der Teilnahme von kleinen Organisationen  

Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Teilnahme von kleinen Organisatio-
nen zu fördern, indem sie unter anderem  

a. den Zugang zu eigens auf diese Organisationen zugeschnittenen Informationen und Un-
terstützungsfonds erleichtern;  

b. sicher stellen, dass vernünftig gestaltete Registrierungsgebühren diese Organisationen 
zur Teilnahme motivieren;  

c. Maßnahmen der technischen Unterstützung fördern.  
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Artikel 37 Clusterkonzept und schrittweises Vorgehen  

(1) Die Mitgliedstaaten fordern die Kommunalbehörden dazu auf, unter Beteiligung von Indust-
rieverbänden, Handelskammern und anderen betroffenen Beteiligten Clustern von Organisatio-
nen dabei behilflich zu sein, die Registrierungsanforderungen gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 zu 
erfüllen.  

Jede einem Cluster angehörende Organisation wird getrennt registriert.  

(2) Die Mitgliedstaaten fordern die Organisationen zur Anwendung eines Umweltmanagement-
systems auf. Sie fördern insbesondere ein schrittweises Vorgehen, das zu einer EMASRegist-
rierung führt.  

(3) Bei der Anwendung von Systemen, die gemäß den Absätzen 1 und 2 erstellt werden, sind 
unnötige Kosten für die Teilnehmer, insbesondere kleine Organisationen, zu vermeiden.  

Artikel 38 EMAS und andere Strategien und Instrumente der Gemeinschaft  

(1) Die Mitgliedstaaten prüfen unbeschadet der Gemeinschaftsvorschriften, wie die EMAS-Re-
gistrierung nach dieser Verordnung  

a. bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften berücksichtigt werden kann,  
b. als Instrument für die Durchführung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften genutzt 

werden kann,  
c. im öffentlichen Beschaffungs- und Auftragswesen berücksichtigt werden kann.  

(2) Unbeschadet der Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere in den Bereichen Wettbewerb, 
Steuern und staatliche Beihilfen, ergreifen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls Maßnahmen, die 
den Organisationen die EMAS-Registrierung oder die Aufrechterhaltung der EMAS-Registrie-
rung erleichtern.  

Diese Maßnahmen können unter anderem auf Folgendes beinhalten:  

a. regulatorische Entlastung, so dass für eine registrierte Organisation gilt, dass sie be-
stimmte in anderen Rechtsakten festgelegte und von den zuständigen Behörden ange-
gebene Umweltvorschriften erfüllt;  

b. bessere Rechtsetzung, wodurch andere Rechtsinstrumente geändert werden, so dass 
der Arbeitsaufwand für Organisationen, die an EMAS teilnehmen, beseitigt, verringert 
oder vereinfacht wird, um so das wirksame Funktionieren der Märkte zu fördern und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.  

Artikel 39 Gebühren  

(1) Die Mitgliedstaaten können Gebühren erheben, die Folgendem Rechnung tragen:  

a. den Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informationen und der Unter-
stützung von Organisationen durch die gemäß Artikel 32 von den Mitgliedstaaten be-
nannten oder zu diesem Zweck geschaffenen Stellen;  

b. den Kosten im Zusammenhang mit der Akkreditierung, Zulassungserteilung und Beauf-
sichtigung von Umweltgutachtern;  

c. den Kosten für die Registrierung, die Verlängerung und die Aussetzung der Registrie-
rung oder die Streichung des Registereintrags durch die zuständigen Stellen sowie den 
zusätzlichen Kosten für die Verwaltung dieser Verfahren für Organisationen von außer-
halb der Gemeinschaft.  
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Die Gebühren müssen sich innerhalb eines vertretbaren Rahmens bewegen und in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Größe der Organisation und zur auszuführenden Arbeit stehen.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Organisationen über alle anfallenden Gebühren in-
formiert sind.  

Artikel 40 Nichteinhaltung von Vorschriften  

(1) Im Falle der Nichteinhaltung dieser Verordnung treffen die Mitgliedstaaten geeignete rechtli-
che oder administrative Maßnahmen.  

(2) Die Mitgliedstaaten erlassen wirksame Vorschriften, um jede dieser Verordnung zuwiderlau-
fende Verwendung des EMAS Logos zu ahnden.  

Vorschriften, die gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsver-
kehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern 12 eingeführt wurden, können angewendet wer-
den.  

Artikel 41 Information und Berichterstattung an die Kommission  

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über Struktur und Verfahren im Zusammen-
hang mit den zuständigen Stellen und den Akkreditierungs- und Zulassungsstellen und aktuali-
sieren gegebenenfalls diese Informationen.  

(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle zwei Jahre einen aktualisierten Bericht 
über die Maßnahmen, die in Anwendung dieser Verordnung getroffen wurden.  

In diesen Berichten tragen die Mitgliedstaaten dem letzten Bericht Rechnung, den die Kommis-
sion dem Europäischen Parlament und dem Rat gemäß Artikel 47 vorgelegt hat.  

 

Kapitel VIII 
Vorschriften für die Kommission  

Artikel 42 Information  

(1) Die Kommission unterrichtet  

a. die Öffentlichkeit über die Zielsetzungen und die wichtigsten Komponenten von EMAS;  
b. die Organisationen über den Inhalt dieser Verordnung.  

(2) Die Kommission führt und macht öffentlich zugänglich:  

a. ein Verzeichnis von Umweltgutachtern und der registrierten Organisationen,  
b. eine elektronische Datenbank über Umwelterklärungen;  
c. eine Datenbank bewährter Verfahren zu EMAS, in die auch wirksame Instrumente für 

die EMAS-Werbung und Beispiele für technische Unterstützung für Organisationen auf-
genommen werden;  

d. eine Liste der gemeinschaftlichen Finanzierungsquellen für die Umsetzung von EMAS 
und anderer zugehöriger Projekte und Tätigkeiten.  
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Artikel 43 Zusammenarbeit und Koordinierung  

(1) Die Kommission fördert erforderlichenfalls die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten insbesondere im Hinblick auf die Erreichung einer gemeinschaftsweiten einheitlichen und 
kohärenten Anwendung der Vorschriften für  

a. die Registrierung von Organisationen;  
b. Umweltgutachter;  
c. die Information und Unterstützung gemäß Artikel 32.  

(2) Unbeschadet der Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen neh-
men die Kommission und die anderen Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen bei Bau- und 
Dienstleistungsaufträgen für die Bedingungen der Auftragsausführung je nach Sachlage auf E-
MAS oder andere gemäß Artikel 45 anerkannte, gleichwertige Umweltmanagementsysteme Be-
zug.  

Artikel 44 Einbindung von EMAS in andere Umweltstrategien und -instrumente der Ge-
meinschaft  

Die Kommission prüft, wie die EMAS-Registrierung nach dieser Verordnung  

1. bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften und der Überarbeitung geltender Rechts-
vorschriften berücksichtigt werden kann, und zwar insbesondere in Form regulatorischer 
Entlastung und besserer Rechtsetzung gemäß Artikel 38 Absatz 2;  

2. als Instrument bei der Anwendung und Durchsetzung von Rechtsvorschriften genutzt 
werden kann.  

Artikel 45 Beziehungen zu anderen Umweltmanagementsystemen  

(1) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission einen schriftlichen Antrag auf Anerkennung 
bestehender Umweltmanagementsysteme oder Teile von Umweltmanagementsystemen stel-
len, für die nach geeigneten und auf nationaler oder regionaler Ebene anerkannten Zertifizie-
rungsverfahren bescheinigt wurde, dass sie die entsprechenden Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllen.  

(2) Die Mitgliedstaaten präzisieren in ihrem Antrag die maßgeblichen Teile des Umweltmanage-
mentsystems und die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung.  

(3) Die Mitgliedstaaten weisen für alle maßgeblichen Teile des betreffenden Umweltmanage-
mentsystems nach, dass sie den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.  

(4) Nach Prüfung des Antrags gemäß Absatz 1 erkennt die Kommission nach dem in Artikel 49 
Absatz 2 genannten Beratungsverfahren die maßgeblichen Teile des Umweltmanagementsys-
tems und die von den Zertifizierungsstellen zu erfüllenden Anforderungen zur Akkreditierung 
und Erteilung von Zulassungen an, wenn sie der Ansicht ist, dass der Mitgliedstaat  

a. in seinem Antrag die maßgeblichen Teile des Umweltmanagementsystems und die ent-
sprechenden Anforderungen dieser Verordnung hinreichend klar angegeben hat;  

b. für alle maßgeblichen Teile des betreffenden Umweltmanagementsystems hinreichend 
nachgewiesen hat, dass sie den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.  

(5) Die Kommission veröffentlicht die Angaben zu den anerkannten Umweltmanagementsyste-
men mit Verweis auf die Abschnitte von EMAS gemäß Anhang I, auf die diese Angaben Anwen-
dung finden, und zu den anerkannten Anforderungen zur Akkreditierung und Erteilung von Zu-
lassungen, im Amtsblatt der Europäischen Union.  

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/08_09/09_1221.htm#an1
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Artikel 46 Ausarbeitung von Referenzdokumenten und Anleitungen  

(1) Die Kommission erarbeitet in Absprache mit den Mitgliedstaaten und anderen Interessens-
trägern branchenspezifische Referenzdokumente, die Folgendes umfassen:  

a. bewährte Praktiken im Umweltmanagement;  
b. branchenspezifische einschlägige Indikatoren für die Umweltleistung;  
c. erforderlichenfalls Leistungsrichtwerte und Systeme zur Bewertung der Umweltleistungs-

niveaus.  

Die Kommission kann auch Referenzdokumente zur branchenübergreifenden Verwendung aus-
arbeiten.  

(2) Die Kommission berücksichtigt bestehende Referenzdokumente und Umweltleistungsindika-
toren, die gemäß anderen umweltpolitischen Maßnahmen und Instrumenten der Gemeinschaft 
oder internationalen Normen ausgearbeitet wurden.  

(3) Bis Jahresende 2010 erstellt die Kommission einen Arbeitsplan, der eine als Anhaltspunkt 
dienende Liste der Branchen enthält, die in den kommenden drei Jahren bei der Ausarbeitung 
der branchenspezifischen Referenzdokumente Vorrang haben.  

Dieser Arbeitsplan wird öffentlich zugänglich gemacht und regelmäßig aktualisiert.  

(4) Die Kommission erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Forum der zuständigen Stellen ei-
nen Leitfaden zur Registrierung von Organisationen von außerhalb der Gemeinschaft.  

(5) Die Kommission veröffentlicht ein Nutzerhandbuch, in dem die Schritte dargelegt sind, die 
für eine Beteiligung am EMAS unternommen werden müssen.  

Dieses Handbuch muss in allen Amtssprachen der Organe der Europäischen Union im Internet 
verfügbar sein.  

(6) Die nach den Absätzen 1 und 4 erarbeiteten Dokumente werden zur Annahme unterbreitet. 
Diese Maßnahmen, die durch Hinzufügung eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
dieser Richtlinie bewirken, werden nach dem in Artikel 49 Absatz 3 genannten Regelungsver-
fahren mit Kontrolle erlassen.  

Artikel 47 Berichterstattung  

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre einen 
Bericht mit Angaben über die aufgrund dieses Kapitels getroffenen Aktionen und Maßnahmen 
sowie mit den Informationen, die gemäß Artikel 41 von den Mitgliedstaaten übermittelt wurden.  

Der Bericht beinhaltet eine Bewertung der Auswirkungen des Systems auf die Umwelt und die 
sich abzeichnende Entwicklung bezüglich der Teilnehmerzahl.  
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Kapitel IX 
Schlussbestimmungen  

Artikel 48 Änderung der Anhänge  

(1) Die Kommission kann die Anhänge im Lichte der bei der Durchführung von EMAS gewonne-
nen Erfahrungen anpassen, wenn ein Klärungsbedarf hinsichtlich der EMAS-Anforderungen be-
steht, sowie im Lichte der Änderungen von internationalen Normen oder neuer Normen mit Be-
deutung für die Wirksamkeit dieser Verordnung.  

(2) Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
bewirken, werden nach dem in Artikel 49 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.  

Artikel 49 Ausschussverfahren  

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.  

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 3 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8.  

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.  

Artikel 50 Überarbeitung  

Die Kommission überarbeitet EMAS im Lichte der bei der Durchführung gewonnenen Erfahrun-
gen und der internationalen Entwicklungen bis zum 11. Januar 2015. Sie trägt dabei den Be-
richten Rechnung, die gemäß Artikel 47 dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt 
wurden.  

Artikel 51 Aufhebung und Übergangsbestimmungen  

(1) Die folgenden Rechtsakte werden aufgehoben:  

a. Verordnung (EG) Nr. 761/2001,  
b. Entscheidung 2001/681/EG der Kommission vom 7. September 2001 über Leitlinien für 

die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschafts-
system für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 13,  

c. Entscheidung 2006/193/EG der Kommission vom 1. März 2006 zur Festlegung von Re-
geln, gemäß der Verordnungen(EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, für die Verwendung des EMAS-Logos für als Ausnahmefall geltende Trans-
portverpackungen und Drittverpackungen 14.  

(2) Abweichend von Absatz 1  

a. bleiben die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 eingesetzten nationalen Akkredi-
tierungsstellen und zuständigen Stellen bestehen. Die Mitgliedstaaten ändern die Ver-
fahrensvorschriften für Akkreditierungsstellen und zuständige Stellen nach Maßgabe der 
vorliegenden Verordnung. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Systeme zur Um-
setzung der geänderten Verfahren bis zum 11. Januar 2011 voll funktionsfähig sind.  

b. verbleiben Organisationen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 registriert 
wurden, im EMAS-Register. Bei der nächsten Begutachtung einer Organisation prüft der 
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Umweltgutachter, ob sie die neuen Anforderungen der vorliegenden Verordnung erfüllt. 
Hat die nächste Begutachtung vor dem 11. Juli 2010 zu erfolgen, so kann die Frist im 
Einvernehmen mit dem Umweltgutachter und den zuständigen Stellen bis zur nächsten 
Begutachtung um sechs Monate verlängert werden.  

c. können die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 akkreditierten Umweltgutachter 
ihre Tätigkeiten unter Einhaltung der vorliegenden Verordnung weiterhin ausüben.  

(3) Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 761/2001 gelten als Verweise auf die vorliegende 
Verordnung nach der Entsprechungstabelle in Anhang VIII.  

Artikel 52 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union in Kraft.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  

Geschehen zu Straßburg am 25. November 2009.  
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Umweltprüfung Anhang I 

Die Umweltprüfung deckt folgende Bereiche ab:  

Bestimmung des Kontextes der Organisation  

Die Organisation muss diejenigen externen und internen Themen bestimmen, die sich positiv 
oder negativ auf ihre Fähigkeit auswirken können, die beabsichtigten Ergebnisse ihres Umwelt-
managementsystems zu erreichen.  

Diese Themen müssen relevante Umweltzustände wie Klima, Luftqualität, Wasserqualität, Ver-
fügbarkeit natürlicher Ressourcen, biologische Vielfalt einschließen.  

Sie können unter anderem auch die folgenden Bedingungen einschließen:  

• externe Bedingungen (wie kulturelle, soziale, politische, gesetzliche, behördliche, finan-
zielle, technologische, ökonomische, natürliche und wettbewerbliche Umstände),  

• interne Bedingungen, die mit den Merkmalen der Organisation im Zusammenhang ste-
hen (wie Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, strategische Ausrichtung, Kultur 
und Fähigkeiten).  

2. Erfassung der interessierten Parteien und Bestimmung ihrer relevanten Erfordernisse 
und Erwartungen  

Die Organisation muss bestimmen, welche interessierten Parteien für das Umweltmanagement-
system relevant sind, welche ihrer Erfordernisse und Erwartungen relevant sind und welchen 
dieser Erfordernisse und Erwartungen sie nachkommen muss oder nachkommen will.  

Beschließt die Organisation, relevanten Erfordernissen oder Erwartungen interessierter Par-
teien, für die keine rechtlichen Verpflichtungen gelten, freiwillig nachzukommen oder zuzustim-
men, werden diese Teil ihrer bindenden Verpflichtungen.  

3. Ermittlung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen im Umweltbereich  

Zusätzlich zur Erstellung eines Verzeichnisses der geltenden rechtlichen Verpflichtungen muss 
die Organisation auch angeben, wie der Nachweis dafür erbracht werden kann, dass sie die 
einzelnen rechtlichen Verpflichtungen einhält.  

4. Erfassung direkter oder indirekter Umweltaspekte und Bestimmung derjenigen, die be-
deutend sind  

Die Organisation muss alle direkten und indirekten Umweltaspekte mit positiven oder negativen 
Umweltauswirkungen ermitteln, die gegebenenfalls qualitativ einzustufen und zu quantifizieren 
sind, und ein Verzeichnis aller ermittelten Umweltaspekte zusammenstellen. Die Organisation 
muss außerdem nach den gemäß Nummer 5 dieses Anhangs festgelegten Kriterien bestim-
men, welche Aspekte bedeutend sind.  

Bei der Erfassung von direkten und indirekten Umweltaspekten ist es wesentlich, dass die Or-
ganisationen auch die Umweltaspekte berücksichtigen, die mit ihrer Haupttätigkeit zusammen-
hängen. Ein Verzeichnis, das sich auf die Umweltaspekte des Standorts und der Einrichtungen 
einer Organisation beschränkt, reicht nicht aus.  
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Bei der Erfassung der direkten und indirekten Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen muss die Organisation den Lebensweg berücksichtigen, indem sie die Ab-
schnitte des Lebenswegs betrachtet, die von ihr gesteuert oder beeinflusst werden können. Zu 
den typischen Abschnitten des Lebenswegs zählen - je nach Tätigkeit der Organisation - Roh-
stoffgewinnung, Beschaffung und Auftragsvergabe, Entwicklung und Design, Produktion, Trans-
port/Verkehr, Nutzung, Behandlung am Ende des Lebenswegs und endgültige Beseitigung.  

4.1. Direkte Umweltaspekte  

Direkte Umweltaspekte sind mit den Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen der Organisa-
tion verbunden, die deren direkter betrieblicher Kontrolle unterliegen.  

Alle Organisationen müssen die direkten Aspekte ihrer Betriebsabläufe prüfen.  

Die direkten Umweltaspekte umfassen unter anderem:  

(1) Emissionen in die Atmosphäre;  

(2) Ein- und Ableitungen in Gewässer (einschließlich Infiltration in das Grundwasser);  

(3) Produktion, Recycling, Wiederverwendung, Transport und Beseitigung von festen und an-
deren Abfällen, insbesondere von gefährlichen Abfällen;  

(4) Nutzung und Kontaminierung von Böden;  

(5) Nutzung von Energie, natürlichen Ressourcen (einschließlich Wasser, Fauna und Flora) 
und Rohstoffen;  

(6) Nutzung von Zusatz- und Hilfsstoffen sowie Halbfertigprodukten;  

(7) lokale Phänomene (Lärm, Erschütterungen, Gerüche, Staub, ästhetische Beeinträchtigung 
usw.).  

Bei der Erfassung der Umweltaspekte sollte außerdem Folgendes berücksichtigt werden:  

• das Risiko von Umweltunfällen und anderen Notfallsituationen mit möglichen Umwelt-
auswirkungen (z.B. Chemieunfälle) sowie potenziell nicht bestimmungsgemäße Zu-
stände, die mögliche Umweltauswirkungen zur Folge haben könnten;  

• Aspekte des Transports von Produkten und bei Dienstleistungen sowie von Personal auf 
Geschäftsreisen.  

4.2. Indirekte Umweltaspekte  

Indirekte Umweltaspekte können das Ergebnis der Wechselbeziehung einer Organisation mit 
Dritten sein und in gewissem Maße von der Organisation beeinflusst werden.  

Hierzu zählen unter anderem:  

(1) Aspekte des Lebenswegs von Produkten und Dienstleistungen, die von der Organisation 
beeinflusst werden können (Rohstoffgewinnung, Entwicklung/Design, Beschaffung und Auf-
tragsvergabe, Produktion, Transport, Nutzung, Behandlung am Ende des Lebenswegs und 
endgültige Beseitigung);  

(2) Kapitalinvestitionen, Kreditvergabe und Versicherungsdienstleistungen;  

(3) neue Märkte;  

(4) Auswahl und Zusammensetzung von Dienstleistungen (z.B. Transport- oder Gastronomie-
gewerbe);  
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(5) Verwaltungs- und Planungsentscheidungen;  

(6) Zusammensetzung des Produktangebotes;  

(7) Umweltleistung und -verhalten von Auftragnehmern, Unterauftragnehmern, Lieferanten und 
Unterlieferanten.  

Die Organisationen müssen nachweisen können, dass die bedeutenden Umweltaspekte und 
deren Auswirkungen im Managementsystem berücksichtigt werden.  

Die Organisation sollte sich darum bemühen sicherzustellen, dass die Lieferanten und diejeni-
gen, die im Auftrag der Organisation tätig sind, die Umweltpolitik der Organisation im Rahmen 
der für den Auftrag durchgeführten Tätigkeiten einhalten.  

Eine Organisation muss prüfen, inwieweit sie diese indirekten Umweltaspekte beeinflussen und 
welche Maßnahmen sie treffen kann, um die Umweltauswirkungen zu mindern oder den Nutzen 
für die Umwelt zu steigern.  

5. Bewertung der Bedeutung der Umweltaspekte  

Die Organisation muss die Kriterien festlegen, nach denen sie die Bedeutung der Umweltas-
pekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen beurteilt, und diese Kriterien heranzie-
hen, um unter Berücksichtigung des Lebenswegs zu bestimmen, welche Umweltaspekte be-
deutende Umweltauswirkungen haben.  

Die von einer Organisation festgelegten Kriterien müssen den Rechtsvorschriften Rechnung tra-
gen, umfassend und nachvollziehbar sein, unabhängig nachgeprüft werden können und veröf-
fentlicht werden.  

Bei der Festlegung der Kriterien muss eine Organisation Folgendes berücksichtigen:  

(1) Potenzielle Schädigung der oder potenzieller Nutzen für die Umwelt, einschließlich der bio-
logischen Vielfalt;  

(2) Zustand der Umwelt (wie die Anfälligkeit der lokalen, regionalen oder globalen Umwelt);  

(3) Ausmaß, Anzahl, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Aspekte oder der Auswirkungen;  

(4) Vorliegen einschlägiger Umweltvorschriften und deren Anforderungen;  

(5) Meinungen der interessierten Kreise, einschließlich der Mitarbeiter der Organisation.  

Je nach der Art der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen der Organisation können wei-
tere relevante Elemente berücksichtigt werden.  

Die Organisation muss die Bedeutung ihrer Umweltaspekte und -auswirkungen nach den fest-
gelegten Kriterien bewerten und dabei unter anderem Folgendes berücksichtigen:  

(1) die vorhandenen Daten der Organisation über den Material- und Energieeinsatz, Ein- und 
Ableitungen, Abfälle und Emissionen im Hinblick auf das damit verbundene Umweltrisiko;  

(2) umweltrechtlich geregelte Tätigkeiten der Organisation;  

(3) Beschaffungstätigkeiten;  

(4) Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Kundendienst, Verwendung, Wiederverwen-
dung, Recycling und Beseitigung der Produkte der Organisation;  

(5) die Tätigkeiten der Organisation mit den bedeutendsten Umweltkosten und Umweltnutzen.  
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Bei der Beurteilung der Bedeutung der Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten muss die Organi-
sation normale Betriebszustände, Start- und Abschaltbedingungen sowie Notfallsituationen be-
rücksichtigen, mit denen realistischerweise gerechnet werden muss. Vergangenen, laufenden 
und geplanten Tätigkeiten muss Rechnung getragen werden.  

6. Bewertung der Rückmeldungen der Untersuchung früherer Vorfälle  

Die Organisation muss den Rückmeldungen aus der Untersuchung früherer Vorfälle Rechnung 
tragen, die sich auf ihre Fähigkeit auswirken könnten, die beabsichtigten Ergebnisse ihres Um-
weltmanagementsystems zu erreichen.  

7. Bestimmung und Dokumentation von Risiken und Chancen  

Die Organisation muss die Risiken und Chancen in Verbindung mit ihren Umweltaspekten, bin-
denden Verpflichtungen und anderen in den Nummern 1 bis 4 ermittelten Themen und Anforde-
rungen bestimmen und dokumentieren.  

Die Organisation muss sich auf die Risiken und Chancen konzentrieren, die behandelt werden 
sollten, um sicherzustellen, dass das Umweltmanagementsystem das angestrebte Ergebnis er-
zielt, unerwünschte Auswirkungen oder Unfälle zu verhindern und die fortlaufende Verbesse-
rung der Umweltleistung des Organisation zu erreichen.  

8. Prüfung der angewandten Prozesse, Praktiken und Verfahren  

Die Organisation muss die angewandten Prozesse, Praktiken und Verfahren prüfen und diejeni-
gen bestimmen, die erforderlich sind, um die langfristige Aufrechterhaltung des Umweltmanage-
ments sicherzustellen.  
 

Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem und von EMAS-
Teilnehmerorganisationen zu regelnde zusätzliche Fragen 

Anhang II 

Die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem im Rahmen von EMAS entsprechen den 
Vorschriften gemäß den Abschnitten 4 bis 10 der Norm EN ISO 14001:2015. Diese Anforderun-
gen sind in Teil A wiedergegeben.  

Die Bezugnahmen in Artikel 4 auf bestimmte Punkte dieses Anhangs sind wie folgt zu verste-
hen:  

Bezugnahmen auf A.3.1 sind als Bezugnahmen auf Teil A.6.1 zu verstehen  

Bezugnahmen auf A.5.5 sind als Bezugnahmen auf Teil A.9.2 zu verstehen  

Darüber hinaus müssen EMAS-Teilnehmerorganisationen eine Reihe zusätzlicher Fragen re-
geln, die zu verschiedenen Elementen von Abschnitt 4 der Norm EN ISO 14001:2015 in direk-
tem Zusammenhang stehen. Diese zusätzlichen Anforderungen sind in Teil B dieses Anhangs 
aufgeführt. 
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Teil A 
Anforderungen an ein Umweltmanagement-

system im Rahmen der Norm EN ISO 
14001:2015 

Teil B 
Zusätzliche Anforderungen an EMAS-

Organisationen 

Organisationen, die sich am Gemeinschaftssys-
tem für das Umweltmanagement und die Um-
weltbetriebsprüfung (EMAS) beteiligen, müssen 
die Anforderungen der Norm EN ISO 14001:2015  
erfüllen, die nachstehend wiedergegeben wer-
den.  

A.4 Kontext der Organisation  

A.4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kon-
textes  

Die Organisation muss externe und interne The-
men bestimmen, die für ihren Zweck relevant 
sind und sich auf ihre Fähigkeit auswirken, die 
beabsichtigten Ergebnisse ihres Umweltmanage-
mentsystems zu erreichen. Derartige Themen 
müssen Umweltzustände mit einschließen, die 
durch die Organisation beeinflusst werden oder 
die Organisation beeinflussen können.  

A.4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartun-
gen interessierter Parteien  

Die Organisation muss:  

a. die interessierten Parteien, die für ihr Um-
weltmanagementsystem relevant sind be-
stimmen;  

b. die relevanten Erfordernisse und Erwar-
tungen (d. h. Anforderungen) dieser inte-
ressierten Parteien bestimmen;  

c. bestimmen, welche von diesen Erforder-
nissen und Erwartungen für sie zu bin-
denden Verpflichtungen werden.  

A.4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des 
Umweltmanagementsystems  

Die Organisation muss die Grenzen und die An-
wendbarkeit ihres Umweltmanagementsystems 
bestimmen, um dessen Anwendungsbereich fest-
zulegen.  

Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs 
muss die Organisation:  

a. die unter A.4.1 genannten externen und 
internen Themen,  
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b. die unter A.4.2 genannten bindenden Ver-
pflichtungen,  

c. ihre Organisationseinheiten, Funktionen 
und physischen Grenzen,  

d. ihre Tätigkeiten, Produkte und Dienstleis-
tungen,  

e. ihre Befugnis und Fähigkeit zur Ausübung 
von Steuerung und Einflussnahme be-
rücksichtigen.  

Wenn der Anwendungsbereich festgelegt ist, 
müssen alle Tätigkeiten, Produkte und Dienst-
leistungen der Organisation, die innerhalb dieses 
Anwendungsbereichs liegen, in das Umweltma-
nagementsystem einbezogen werden.  

Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte 
Information aufrechterhalten werden und für inte-
ressierte Parteien verfügbar sein.  

A.4.4 Umweltmanagementsystem  

Um die beabsichtigten Ergebnisse - einschließ-
lich der Verbesserung ihrer Umweltleistung - zu 
erreichen, muss die Organisation entsprechend 
den Anforderungen dieser Internationalen Norm 
ein Umweltmanagementsystem aufbauen, ver-
wirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend ver-
bessern, einschließlich der benötigten Prozesse 
und ihrer Wechselwirkungen. 
Die Organisation muss das in 4.1 und 4.2 gewon-
nene Wissen berücksichtigen, wenn sie das Um-
weltmanagementsystem aufbaut und aufrechter-
hält. 

A.5 Führung  

A.5.1 Führung und Verpflichtung  

Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Um-
weltmanagementsystem Führung und Verpflich-
tung zeigen, indem sie:  

a. die Rechenschaftspflicht für die Wirksam-
keit des Umweltmanagementsystems 
übernimmt;  

b. sicherstellt, dass die Umweltpolitik und 
die Umweltziele festgelegt und mit der 
strategischen Ausrichtung und dem Kon-
text der Organisation vereinbar sind;  

c. sicherstellt, dass die Anforderungen des 
Umweltmanagementsystems in die Ge-
schäftsprozesse der Organisation inte-
griert werden;  
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d. sicherstellt, dass die für das Umweltma-
nagementsystem erforderlichen Ressour-
cen zur Verfügung stehen;  

e. die Bedeutung eines wirksamen Umwelt-
managements sowie die Wichtigkeit der 
Erfüllung der Anforderungen des Umwelt-
managementsystems vermittelt;  

f. sicherstellt, dass das Umweltmanage-
mentsystem seine beabsichtigten Ergeb-
nisse erzielt;  

g. Personen anleitet und unterstützt, damit 
diese zur Wirksamkeit des Umweltmana-
gementsystems beitragen;  

h. fortlaufende Verbesserung fördert;  
i. andere relevante Führungskräfte unter-

stützt, um deren Führungsrolle im jeweili-
gen Verantwortungsbereich deutlich zu 
machen.  

Anmerkung: Wenn in dieser Internationalen 
Norm das Wort "Geschäft" verwendet wird, ist 
dieses im weiteren Sinne zu verstehen und be-
zieht sich auf Tätigkeiten, die für den Zweck der 
Organisation bzw. deren Existenz entscheidend 
sind. 

A.5.2 Umweltpolitik  

Die oberste Leitung muss innerhalb des festge-
legten Anwendungsbereiches ihres Umweltma-
nagementsystems eine Umweltpolitik festlegen, 
verwirklichen und aufrechterhalten, die:  

a. angemessen ist für den Zweck und Kon-
text der Organisation, einschließlich Art, 
Umfang und Umweltauswirkungen ihrer 
Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistun-
gen;  

b. einen Rahmen zum Festlegen von Um-
weltzielen bietet;  

c. eine Verpflichtung zum Schutz der Um-
welt - einschließlich des Verhinderns von 
Umweltbelastungen - und sonstige be-
sondere im Hinblick auf den Kontext der 
Organisation relevante Verpflichtungen 
enthält;  

Anmerkung: Sonstige besondere Verpflichtungen 
zum Schutz der Umwelt können die nachhaltige 
Ressourcenverwendung, Abschwächung des 
und Anpassung an den Klimawandel sowie 
Schutz der Biodiversität und Ökosysteme umfas-
sen.  

B.1 Kontinuierliche Verbesserung der 
Umweltleistung  

Die Organisationen müssen sich verpflich-
ten, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu 
verbessern.  

Hat die Organisation mehrere Standorte, 
so muss jeder Standort, für den EMAS gilt, 
alle EMAS-Anforderungen, einschließlich 
der Verpflichtung zur kontinuierlichen Ver-
besserung der Umweltleistung im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 2, erfüllen. 



 

VO (EG) 1221/2009 - EMAS III; Stand: 09.07.2020 

JMC Beratung, Inh. Jürgen Mayer, www.jmc-augsburg.de Seite 41 von 70 

d. eine Verpflichtung zur Erfüllung ihrer bin-
denden Verpflichtungen enthält;  

e. eine Verpflichtung zur fortlaufenden Ver-
besserung des Umweltmanagementsys-
tems enthält, um die Umweltleistung zu 
verbessern.  

Die Umweltpolitik muss:  

o als dokumentierte Information auf-
rechterhalten werden;  

o innerhalb der Organisation be-
kannt gemacht werden;  

o für die interessierten Parteien ver-
fügbar sein.  

A.5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befug-
nisse in der Organisation  

Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse für rele-
vante Rollen zugewiesen und innerhalb der Or-
ganisation bekannt gemacht werden.  

Die oberste Leitung muss die Verantwortlichkeit 
und Befugnis zuweisen für:  

a. das Sicherstellen, dass das Umweltmana-
gementsystem die Anforderungen dieser 
Internationalen Norm erfüllt;  

b. das Berichten an die oberste Leitung über 
die Leistung des Umweltmanagementsys-
tems, einschließlich der Umweltleistung.  

B.2 Managementbeauftragte(r)  

Die oberste Leitung muss einen oder meh-
rere spezifische Beauftragte der obersten 
Leitung benennen, die unabhängig von ih-
ren sonstigen Verantwortlichkeiten klar 
festgelegte Rollen, Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse haben, um für ein Umwelt-
managementsystem zu sorgen, das mit 
dieser Verordnung übereinstimmt, und um 
der obersten Leitung Bericht über die Leis-
tung des Umweltmanagementsystems zu 
erstatten.  

Die Managementbeauftragten der obersten 
Leitung können Mitglieder der obersten 
Leitung der Organisation sein. 

A.6 Planung  

A.6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und 
Chancen  

A.6.1.1 Allgemeines  

Die Organisation muss die Prozesse aufbauen, 
verwirklichen und aufrechterhalten, die für die Er-
füllung der Anforderungen nach 6.1.1 bis 6.1.4 
notwendig sind.  

Bei Planungen für das Umweltmanagementsys-
tem muss die Organisation  

• die in 4.1 genannten Themen;  
• die in 4.2 genannten Anforderungen;  
• den Anwendungsbereich ihres Umwelt-

managementsystems berücksichtigen 

B.3 Umweltprüfung  

Die Organisationen müssen eine erste Um-
weltprüfung gemäß Anhang I durchführen 
und dokumentieren diese.  

Außerhalb der Union ansässige Organisati-
onen müssen sich ebenfalls auf die rechtli-
chen Verpflichtungen im Umweltbereich 
beziehen, die für ähnliche Organisationen 
in den Mitgliedstaaten gelten, in denen sie 
einen Antrag stellen wollen. 
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und die Risiken und Chancen bestimmen, 
in Verbindung mit  
o ihren Umweltaspekten (siehe 6.1.2),  
o bindenden Verpflichtungen (siehe 

6.1.3)  
• und anderen in 4.1 und 4.2 ermittelten 

Themen und Anforderungen, die betrach-
tet werden müssen, um:  
o sicherzustellen, dass das Umweltma-

nagementsystem seine beabsichtigten 
Ergebnisse erreichen kann;  

o unerwünschte Auswirkungen zu ver-
hindern oder zu verringern, einschließ-
lich der Möglichkeit, dass externe Um-
weltzustände die Organisation beein-
flussen;  

o fortlaufende Verbesserung zu errei-
chen.  

Innerhalb des Anwendungsbereichs des Umwelt-
managementsystems muss die Organisation 
mögliche Notfallsituationen bestimmen, ein-
schließlich derer, die eine Umweltauswirkung ha-
ben können.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion über ihre  

• Risiken und Chancen, die berücksichtigt 
werden müssen;  

• nach 6.1.1 bis 6.1.4 erforderlichen Pro-
zesse, im notwendigen Umfang, um da-
rauf vertrauen zu können, dass sie wie 
geplant durchgeführt werden, aufrecht-
erhalten.  

A.6.1.2 Umweltaspekte  

Innerhalb des festgelegten Anwendungsberei-
ches des Umweltmanagementsystems muss die 
Organisation die Umweltaspekte ihrer Tätigkei-
ten, Produkte und Dienstleistungen bestimmen, 
die sie steuern kann und die, auf die sie Einfluss 
nehmen kann, sowie die mit ihnen verbundenen 
Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung des 
Lebenswegs.  

Bei der Bestimmung von Umweltaspekten muss 
die Organisation Folgendem Rechnung tragen:  

a. Änderungen, einschließlich geplanter o-
der neuer Entwicklungen und neuer oder 
veränderter Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen;  
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b. nicht bestimmungsgemäßen Zuständen 
und vernünftigerweise vorhersehbaren 
Notfallsituationen.  

Die Organisation muss - unter Verwendung fest-
gelegter Kriterien - diejenigen Aspekte, die eine 
bedeutende Umweltauswirkung haben oder ha-
ben können, d. h. bedeutende Umweltaspekte, 
bestimmen.  

Die Organisation muss ihre bedeutenden Umwel-
taspekte zwischen ihren verschiedenen Ebenen 
und Funktionsbereichen angemessen kommuni-
zieren.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion über Folgendes aufrechterhalten:  

• ihre Umweltaspekte und damit verbun-
dene Umweltauswirkungen;  

• ihre Kriterien, die zur Bestimmung ihrer 
bedeutenden Umweltaspekte verwendet 
wurden;  

• ihre bedeutenden Umweltaspekte.  

Anmerkung: Aus bedeutenden Umweltaspekten 
können sich Risiken und Chancen ergeben, die 
entweder mit nachteiligen Umweltauswirkungen 
(Bedrohungen) oder vorteilhaften Umweltauswir-
kungen (Chancen) verbunden sind. 

A.6.1.3 Bindende Verpflichtungen  

Die Organisation muss:  

a. die mit ihren Umweltaspekten zusammenhän-
genden bindenden Verpflichtungen bestim-
men und auf sie zugreifen können;  

b. bestimmen, wie diese bindenden Verpflich-
tungen auf die Organisation anwendbar sind;  

c. diesen bindenden Verpflichtungen bei Auf-
bau, Verwirklichung, Aufrechterhaltung und 
fortlaufender Verbesserung ihres Umweltma-
nagementsystems Rechnung tragen.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion ihrer bindenden Verpflichtungen aufrecht-
erhalten.  

Anmerkung: Bindende Verpflichtungen können 
zu Risiken und Chancen für die Organisation füh-
ren.  

A.6.1.4 Planung von Maßnahmen  

B.4 Einhaltung von Rechtsvorschriften  

Nach EMAS registrierte Organisationen o-
der Organisationen, die sich nach EMAS 
registrieren möchten, müssen nachweisen, 
dass sie alle nachstehend genannten Be-
dingungen erfüllt haben:  

1. Sie haben alle geltenden rechtli-
chen Verpflichtungen im Umweltbe-
reich ermittelt und kennen deren 
Auswirkungen auf ihre Organisa-
tion;  

2. sie sorgen für die Einhaltung der 
Umweltvorschriften, einschließlich 
Genehmigungen und zulässiger 
Grenzwerte in Genehmigungen, 
und legen die entsprechenden 
Nachweise vor;  

3. sie verfügen über Verfahren, die es 
ihnen ermöglichen, die Einhaltung 
der Umweltvorschriften dauerhaft 
sicherzustellen.  
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Die Organisation muss:  

a. planen, Maßnahmen zu ergreifen, für den 
Umgang mit ihren:  

1. bedeutenden Umweltaspekten;  
2. bindenden Verpflichtungen;  
3. Risiken und Chancen, wie in 6.1.1 

ermittelt;  
b. planen, wie:  

1. die Maßnahmen in ihre Umwelt-
managementsystem-Prozesse o-
der in andere Geschäftsprozesse 
integriert und dort verwirklicht wer-
den (siehe 6.2, Abschnitt 7, Ab-
schnitt 8 und 9.1);  

2. die Wirksamkeit der Maßnahmen 
bewertet wird (siehe 9.1).  

Bei der Planung dieser Maßnahmen muss die 
Organisation ihre technologischen Möglichkeiten 
und ihre finanziellen, betrieblichen und geschäftli-
chen Anforderungen berücksichtigen. 

A.6.2 Umweltziele und Planung zu deren Errei-
chung 

 

A.6.2.1 Umweltziele  

Die Organisation muss Umweltziele für relevante 
Funktionsbereiche und Ebenen festlegen, dabei 
den bedeutenden Umweltaspekten und damit 
verbundenen bindenden Verpflichtungen der Or-
ganisation Rechnung tragen, und ihre Risiken 
und Chancen berücksichtigen.  

Die Umweltziele müssen:  

a. im Einklang mit der Umweltpolitik stehen;  
b. messbar sein (sofern machbar);  
c. überwacht werden;  
d. vermittelt werden;  
e. soweit erforderlich, aktualisiert werden.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion zu den Umweltzielen aufrechterhalten.  

A.6.2.2 Planung von Maßnahmen zur Erreichung 
der Umweltziele  

Bei der Planung zum Erreichen ihrer Umweltziele 
muss die Organisation bestimmen:  

a. was getan wird;  
b. welche Ressourcen erforderlich sind;  
c. wer verantwortlich ist;  

B.5 Umweltziele  

Die Organisationen müssen nachweisen 
können, dass sich das Umweltmanage-
mentsystem und die Verfahren für die Be-
triebsprüfung im Hinblick auf die direkten 
und die indirekten Aspekte an der tatsächli-
chen Umweltleistung ausrichten.  

Maßnahmen zur Verwirklichung von Ziel-
setzungen und Einzelzielen können keine 
Umweltziele sein. 



 

VO (EG) 1221/2009 - EMAS III; Stand: 09.07.2020 

JMC Beratung, Inh. Jürgen Mayer, www.jmc-augsburg.de Seite 45 von 70 

d. wann es abgeschlossen wird;  
e. wie die Ergebnisse bewertet werden, ein-

schließlich Kennzahlen zur Überwachung der 
Fortschritte in Bezug auf das Erreichen ihrer 
messbaren Umweltziele (siehe 9.1.1).  

Die Organisation muss berücksichtigen, wie 
Maßnahmen zum Erreichen ihrer Umweltziele in 
die Geschäftsprozesse integriert werden können. 

A.7 Unterstützung  

A.7.1 Ressourcen  

Die Organisation muss die erforderlichen Res-
sourcen für den Aufbau, die Verwirklichung, die 
Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesse-
rung des Umweltmanagementsystems bestim-
men und bereitstellen. 

 

A.7.2 Kompetenz  

Die Organisation muss:  

a. für Personen, die unter ihrer Aufsicht Tätig-
keiten verrichten, welche die Umweltleistung 
der Organisation und ihre Fähigkeit, ihre bin-
denden Verpflichtungen zu erfüllen, beein-
flussen, die erforderliche Kompetenz bestim-
men;  

b. sicherstellen, dass diese Personen auf 
Grundlage angemessener Ausbildung, Schu-
lung oder Erfahrung kompetent sind;  

c. mit ihren Umweltaspekten und ihrem Umwelt-
managementsystem verbundenen Schu-
lungsbedarf bestimmen;  

d. wenn erforderlich, Maßnahmen einleiten, um 
die benötigte Kompetenz zu erwerben und 
die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen 
bewerten.  

Anmerkung: Geeignete Maßnahmen können zum 
Beispiel sein: Schulung, Mentoring oder Verset-
zung von gegenwärtig angestellten Personen; o-
der Anstellung oder Beauftragung kompetenter 
Personen.  

Die Organisation muss angemessene dokumen-
tierte Information als Nachweis der Kompetenz 
aufbewahren. 

B.6 Mitarbeiterbeteiligung  

(1) Die Organisation sollte anerkennen, 
dass die aktive Einbeziehung ihrer Mitar-
beiter nicht nur treibende Kraft und Vorbe-
dingung für kontinuierliche und erfolgreiche 
Umweltverbesserungen ist, sondern auch 
eine der Hauptressourcen für die Verbes-
serung der Umweltleistung und der richtige 
Weg zur erfolgreichen Verankerung des 
Umweltmanagement- und -betriebsprü-
fungssystems in der Organisation.  

(2) "Mitarbeiterbeteiligung" sollte sowohl 
die direkte Einbeziehung der Mitarbeiter 
als auch die Bereitstellung von Informatio-
nen für sie und ihre Vertreter umfassen. 
Daher sollte auf allen Ebenen ein System 
der Mitarbeiterbeteiligung vorgesehen wer-
den. Die Organisation sollte anerkennen, 
dass eine Vorbedingung für den Erfolg die-
ser Prozesse darin besteht, dass die Orga-
nisationsleitung Engagement, Reaktionsfä-
higkeit und aktive Unterstützung erkennen 
lässt. In diesem Zusammenhang sollte die 
Organisationsleitung ihren Mitarbeitern an-
gemessene Rückmeldung geben.  

(3) Über diese Anforderungen hinaus müs-
sen Mitarbeiter oder ihre Vertreter in den 
Prozess der kontinuierlichen Verbesserung 
der Umweltleistung der Organisation ein-
bezogen werden, die erreicht werden soll 
durch:  



 

VO (EG) 1221/2009 - EMAS III; Stand: 09.07.2020 

JMC Beratung, Inh. Jürgen Mayer, www.jmc-augsburg.de Seite 46 von 70 

a. die erste Umweltprüfung,  
b. die Festlegung und Durchführung eines 

Umweltmanagement- und -betriebsprü-
fungssystems zur Verbesserung der 
Umweltleistung,  

c. Umweltgremien oder Arbeitsgruppen, 
die Informationen einholen und sicher-
stellen, dass Umweltbeauftragte/Vertre-
ter der Organisationsleitung zusammen 
mit Mitarbeitern der Organisation und 
ihren Vertretern mitwirken,  

d. gemeinsame Arbeitsgruppen für das 
Umweltprogramm und die Umweltbe-
triebsprüfung,  

e. die Ausarbeitung von Umwelterklärun-
gen.  

(4) Zu diesem Zweck sollte auf geeignete 
Formen der Mitarbeiterbeteiligung wie das 
betriebliche Vorschlagswesen oder projekt-
bezogene Gruppenarbeit oder Umweltgre-
mien zurückgegriffen werden. Die Organi-
sationen müssen Kenntnis von den Leitli-
nien der Kommission über bewährte Prakti-
ken in diesem Bereich nehmen. Auf Antrag 
müssen auch Mitarbeitervertreter einbezo-
gen werden. 

A.7.3 Bewusstsein  

Die Organisation muss sicherstellen, dass Perso-
nen, die unter Aufsicht der Organisation Tätigkei-
ten verrichten, sich:  

a. der Umweltpolitik;  
b. der bedeutenden Umweltaspekte und der 

damit verbundenen tatsächlichen oder 
potenziellen Umweltauswirkungen im Zu-
sammenhang mit ihrer Arbeit;  

c. ihres Beitrags zur Wirksamkeit des Um-
weltmanagementsystems, einschließlich 
der Vorteile einer verbesserten Umwelt-
leistung;  

d. der Folgen einer Nichterfüllung der Anfor-
derungen des Umweltmanagementsys-
tems, einschließlich der Nichterfüllung der 
bindenden Verpflichtungen der Organisa-
tion, bewusst sind.  

 

A.7.4 Kommunikation  

A.7.4.1 Allgemeines  
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Die Organisation muss die benötigten Prozesse 
für die interne und externe Kommunikation in Be-
zug auf das Umweltmanagementsystem auf-
bauen, verwirklichen und aufrechterhalten, ein-
schließlich  

a. worüber,  
b. wann,  
c. mit wem,  
d. wie kommuniziert wird.  

Wenn die Organisation ihre Kommunikationspro-
zesse aufbaut, muss sie:  

• ihren bindenden Verpflichtungen Rech-
nung tragen;  

• sicherstellen, dass die kommunizierte um-
weltbezogene Information mit der Infor-
mation übereinstimmt, die innerhalb des 
Umweltmanagementsystems erzeugt wird 
und dass diese verlässlich ist.  

Die Organisation muss auf relevante Äußerun-
gen bezogen auf ihr Umweltmanagementsystem 
reagieren.  

Die Organisation muss, soweit angemessen, do-
kumentierte Informationen als Nachweis für ihre 
Kommunikation aufbewahren.  

A.7.4.2 Interne Kommunikation  

Die Organisation muss:  

a. für das Umweltmanagement relevante In-
formationen zwischen den verschiedenen 
Ebenen und Funktionsbereichen der Or-
ganisation intern kommunizieren, ein-
schließlich Änderungen des Umweltma-
nagementsystems, soweit angemessen;  

b. sicherstellen, dass ihre Kommunikations-
prozesse den Personen, die unter Auf-
sicht der Organisation Tätigkeiten verrich-
ten, Möglichkeiten bieten, zur fortlaufen-
den Verbesserung beizutragen.  

A.7.4.3 Externe Kommunikation  

Die Organisation muss für das Umweltmanage-
mentsystem relevante Informationen extern kom-
munizieren, wie durch die Kommunikationspro-
zesse der Organisation festgelegt und wie durch 
ihre bindenden Verpflichtungen gefordert. 

B.7 Kommunikation  

1. Die Organisationen müssen nachwei-
sen können, dass sie mit der Öffentlich-
keit, den Behörden und anderen inte-
ressierten Parteien, einschließlich loka-
ler Gemeinschaften und Kunden, über 
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die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkei-
ten, Produkte und Dienstleistungen in 
offenem Dialog stehen.  

2. Um ein hohes Maß an Transparenz zu 
gewährleisten und Vertrauen bei inte-
ressierten Parteien aufzubauen, müs-
sen nach EMAS registrierte Organisati-
onen spezifische Umweltinformationen 
gemäß Anhang IV "Umweltberichter-
stattung" offenlegen.  

A.7.5 Dokumentierte Information  

A.7.5.1 Allgemeines  

Das Umweltmanagementsystem der Organisa-
tion muss beinhalten:  

a. die von dieser Internationalen Norm ge-
forderte dokumentierte Information;  

b. dokumentierte Information, welche die Or-
ganisation als notwendig für die Wirksam-
keit des Umweltmanagementsystems be-
stimmt hat.  

Anmerkung: Der Umfang dokumentierter Infor-
mation für ein Umweltmanagementsystem kann 
sich von Organisation zu Organisation unter-
scheiden, und zwar aufgrund:  

• der Größe der Organisation und der Art 
ihrer Tätigkeiten, Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen;  

• der Notwendigkeit, die Erfüllung ihrer bin-
denden Verpflichtungen nachzuweisen;  

• der Komplexität ihrer Prozesse und deren 
Wechselwirkungen;  

• der Kompetenz der Personen, die unter 
Aufsicht der Organisation Tätigkeiten ver-
richten.  

A.7.5.2 Erstellen und Aktualisieren  

Beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter 
Information muss die Organisation:  

a. angemessene Kennzeichnung und Be-
schreibung (z.B. Titel, Datum, Autor oder 
Referenznummer);  

b. angemessenes Format (z.B. Sprache, 
Softwareversion, Grafiken) und Medium 
(z.B. Papier, elektronisch);  
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c. angemessene Überprüfung und Geneh-
migung im Hinblick auf Eignung und An-
gemessenheit sicherstellen.  

A.7.5.3 Lenkung dokumentierter Information  

Die für das Umweltmanagementsystem erforder-
liche und von dieser Internationalen Norm gefor-
derte dokumentierte Information muss gelenkt 
werden, um sicherzustellen, dass sie:  

a. verfügbar und für die Verwendung geeig-
net ist, wo und wann sie benötigt wird;  

b. angemessen geschützt wird (z.B. vor Ver-
lust der Vertraulichkeit, unsachgemäßem 
Gebrauch oder Verlust der Integrität).  

Zur Lenkung dokumentierter Information muss 
die Organisation, falls zutreffend, folgende Tätig-
keiten berücksichtigen:  

• Verteilung, Zugriff, Auffindung und Ver-
wendung;  

• Ablage/Speicherung und Erhaltung, ein-
schließlich Erhaltung der Lesbarkeit;  

• Überwachung von Änderungen (z.B. Ver-
sionskontrolle);  

• Aufbewahrung und Verfügung über den 
weiteren Verbleib.  

Dokumentierte Information externer Herkunft, die 
von der Organisation als notwendig für Planung 
und Betrieb des Umweltmanagementsystems be-
stimmt wurde, muss angemessen gekennzeich-
net und gelenkt werden.  

Anmerkung: Zugriff kann eine Entscheidung vo-
raussetzen, mit der die Erlaubnis erteilt wird, do-
kumentierte Information lediglich zu lesen oder 
die Erlaubnis und Befugnis zum Lesen und Än-
dern dokumentierter Information.  

A.8 Betrieb  

A.8.1 Betriebliche Planung und Steuerung  

Die Organisation muss die Prozesse zur Erfül-
lung der Anforderungen an das Umweltmanage-
mentsystem und zur Durchführung der unter 6.1 
und 6.2 ermittelten Maßnahmen aufbauen, ver-
wirklichen, steuern und aufrechterhalten, indem 
sie:  
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• betriebliche Kriterien für die Prozesse 
festlegt;  

• die Steuerung der Prozesse in Überein-
stimmung mit den betrieblichen Kriterien 
durchführt.  

Anmerkung: Steuerung kann Verfahren und tech-
nische Maßnahmen umfassen. Steuerung kann 
einer Hierarchie folgend (z.B. Beseitigung, Sub-
stitution, administrativ) verwirklicht und einzeln o-
der in Kombination genutzt werden.  

Die Organisation muss geplante Änderungen 
überwachen sowie die Folgen unbeabsichtigter 
Änderungen beurteilen und, falls notwendig, 
Maßnahmen ergreifen, um jegliche negativen 
Auswirkungen zu vermindern.  

Die Organisation muss sicherstellen, dass aus-
gegliederte Prozesse gesteuert oder beeinflusst 
werden. Die Art und das Ausmaß der Steuerung 
oder des Einflusses, die auf diese Prozesse an-
gewendet werden, müssen innerhalb des Um-
weltmanagementsystems festgelegt sein.  

Übereinstimmend mit einer Betrachtung des Le-
benswegs muss die Organisation:  

a. angemessene Steuerungsmaßnahmen 
aufbauen, um sicherzustellen, dass ihre 
Umweltanforderungen beim Entwick-
lungsprozess für das Produkt oder die 
Dienstleistung unter Berücksichtigung je-
des Lebenswegabschnitts betrachtet wer-
den;  

b. ihre Umweltanforderungen für die Be-
schaffung von Produkten und Dienstleis-
tungen bestimmen, soweit angemessen;  

c. ihre wesentlichen Umweltanforderungen 
an externe Anbieter, einschließlich Ver-
tragspartner, kommunizieren;  

d. die Notwendigkeit berücksichtigen, Infor-
mationen über mögliche bedeutende Um-
weltauswirkungen  

im Zusammenhang mit dem Transport oder der 
Lieferung, Nutzung, Behandlung am Ende des 
Lebenswegs und endgültige Beseitigung der Pro-
dukte und Dienstleistungen bereitzustellen.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion im notwendigen Umfang aufrechterhalten, 
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um darauf vertrauen zu können, dass die Pro-
zesse wie geplant durchgeführt wurden.  

A.8.2 Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr  

Die Organisation muss die Prozesse aufbauen, 
verwirklichen und aufrechterhalten, die sie für die 
Vorbereitung und Reaktion auf mögliche, in 6.1.1 
ermittelte, Notfallsituationen benötigt.  

Die Organisation muss:  

a. sich auf die Gefahrenabwehr durch die 
Planung von Maßnahmen zur Verhinde-
rung oder Minderung nachteiliger Umwelt-
auswirkungen aufgrund von Notfallsituati-
onen vorbereiten;  

b. auf eintretende Notfallsituationen reagie-
ren;  

c. dem Ausmaß des Notfalls und der mögli-
chen Umweltauswirkung angemessene 
Maßnahmen ergreifen, um die Folgen von 
Notfallsituationen zu verhindern oder zu 
mindern;  

d. regelmäßig die geplanten Gefahrenab-
wehrmaßnahmen testen, soweit praktika-
bel;  

e. regelmäßig die Prozesse und geplanten 
Gefahrenabwehrmaßnahmen überprüfen 
und überarbeiten, insbesondere nach 
dem Auftreten von Notfallsituationen oder 
Übungen;  

f. relevante Informationen und Schulung 
über die Notfallvorsorge und Gefahrenab-
wehr in angemessener Form den relevan-
ten interessierten Parteien, einschließlich 
Personen, die unter ihrer Aufsicht Tätig-
keiten verrichten, zur Verfügung stellen.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion im notwendigen Umfang aufrechterhalten, 
um darauf vertrauen zu können, dass die Pro-
zesse wie geplant durchgeführt wurden.  

A.9 Bewertung der Leistung  

A.9.1. Überwachung, Messung, Analyse und Be-
wertung  

A.9.1.1 Allgemeines  

Die Organisation muss ihre Umweltleistung über-
wachen, messen, analysieren und bewerten.  
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Die Organisation muss bestimmen:  

a. was überwacht und gemessen werden 
muss;  

b. die Methoden zur Überwachung, Mes-
sung, Analyse und Bewertung, sofern zu-
treffend, um gültige Ergebnisse sicherzu-
stellen;  

c. die Kriterien, anhand derer die Organisa-
tion ihre Umweltleistung bewerten wird, 
und angemessene Kennzahlen;  

d. wann die Überwachung und Messung 
durchzuführen ist;  

e. wann die Ergebnisse der Überwachung 
und Messung zu analysieren und zu be-
werten sind.  

Die Organisation muss sicherstellen, dass kalib-
rierte oder geprüfte Überwachungs- und Messge-
räte zur Anwendung kommen und diese in ange-
messener Weise gewartet werden.  

Die Organisation muss ihre Umweltleistung und 
die Wirksamkeit des Umweltmanagementsys-
tems bewerten.  

Die Organisation muss die für ihre Umweltleis-
tung relevanten Informationen sowohl intern als 
auch extern kommunizieren, wie in ihren Kom-
munikationsprozessen ausgewiesen und wie auf-
grund ihrer bindenden Verpflichtungen erforder-
lich.  

Die Organisation muss geeignete dokumentierte 
Informationen als Nachweis der Ergebnisse der 
Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung 
aufbewahren.  

A.9.1.2 Bewertung der Einhaltung von Verpflich-
tungen  

Die Organisation muss die zur Bewertung der Er-
füllung ihrer bindenden Verpflichtungen notwen-
digen Prozesse aufbauen, verwirklichen und auf-
rechterhalten.  

Die Organisation muss:  

a. bestimmen, wie häufig die Einhaltung der 
Verpflichtungen bewertet wird;  

b. die Einhaltung ihrer Verpflichtungen be-
werten und Maßnahmen ergreifen, falls 
notwendig;  
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c. Kenntnisse und Verständnis ihres Status 
hinsichtlich der Einhaltung der Verpflich-
tungen aufrechterhalten.  

Die Organisation muss dokumentierte Informatio-
nen als Nachweis der Ergebnisse der Bewertung 
der Einhaltung der Verpflichtungen aufbewahren.  

A.9.2 Internes Audit  

A.9.2.1 Allgemeines  

Die Organisation muss in geplanten Abständen 
interne Audits durchführen, um Informationen 
darüber zu erhalten, ob das Umweltmanage-
mentsystem  

a. die Anforderungen:  
1. der Organisation an ihr Umwelt-

managementsystem,  
2. dieser Internationalen Norm erfüllt;  

b. wirksam verwirklicht und aufrechterhalten 
wird.  

A.9.2.2 Internes Auditprogramm  

Die Organisation muss ein oder mehrere interne 
Auditprogramme aufbauen, verwirklichen und 
aufrechterhalten, einschließlich der Häufigkeit, 
Methoden, Verantwortlichkeiten, Anforderungen 
an die Planung sowie Berichterstattung ihrer in-
ternen Audits.  

Beim Aufbau des internen Auditprogramms muss 
die Organisation die umweltbezogene Bedeutung 
der betroffenen Prozesse, Änderungen, welche 
die Organisation beeinflussen, und die Ergeb-
nisse vorheriger Audits berücksichtigen.  

Die Organisation muss:  

a. für jedes Audit die Auditkriterien sowie 
den Umfang festlegen;  

b. Auditoren so auswählen und Audits so 
durchführen, dass die Objektivität und 
Unparteilichkeit des Auditprozesses si-
chergestellt ist;  

c. sicherstellen, dass die Ergebnisse des 
Audits gegenüber der zuständigen Lei-
tung berichtet werden.  
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Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion als Nachweis der Verwirklichung des Audit-
programms und der Ergebnisse des Audits auf-
bewahren.  

A.9.3 Managementbewertung  

Die oberste Leitung muss das Umweltmanage-
mentsystem der Organisation in geplanten Ab-
ständen bewerten, um dessen fortdauernde Eig-
nung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicher-
zustellen.  

Die Managementbewertung muss folgende As-
pekte berücksichtigen:  

a. den Status von Maßnahmen vorheriger 
Managementbewertungen;  

b. Veränderungen bei:  
1. externen und internen Themen, 

die das Umweltmanagementsys-
tem betreffen;  

2. den Erfordernissen und Erwartun-
gen interessierter Parteien, ein-
schließlich bindender Verpflichtun-
gen;  

3. bedeutenden Umweltaspekten;  
4. Risiken und Chancen  

c. den erreichten Erfüllungsgrad der Um-
weltziele;  

d. Informationen über die Umweltleistung 
der Organisation, einschließlich Entwick-
lungen bei:  

1. Nichtkonformitäten und Korrektur-
maßnahmen;  

2. Ergebnissen von Überwachungen 
und Messungen;  

3. Erfüllung ihrer bindenden Ver-
pflichtungen;  

4. Auditergebnissen;  
e. Angemessenheit von Ressourcen;  
f. relevante Äußerungen interessierter Par-

teien, einschließlich Beschwerden;  
g. Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbes-

serung.  

Die Ergebnisse der Managementbewertung müs-
sen enthalten:  

• Schlussfolgerungen zur fortdauernden 
Eignung, Angemessenheit und Wirksam-
keit des Umweltmanagementsystems;  

• Entscheidungen zu Möglichkeiten der 
fortlaufenden Verbesserung;  
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• Entscheidungen zu jeglichem Änderungs-
bedarf am Umweltmanagementsystem, 
einschließlich Ressourcen;  

• Maßnahmen bei Nichterreichen der Um-
weltziele, sofern erforderlich;  

• Möglichkeiten, die Integration des Um-
weltmanagementsystems mit anderen 
Geschäftsprozessen zu verbessern, falls 
benötigt;  

• jegliche Folgerungen für die strategische 
Ausrichtung der Organisation.  

Die Organisation muss dokumentierte Informatio-
nen als Nachweis der Ergebnisse der Manage-
mentbewertung aufbewahren.  

A.10 Verbesserung  

A.10.1 Allgemeines  

Die Organisation muss Möglichkeiten zur Ver-
besserung (siehe 9.1, 9.2 und 9.3) bestimmen 
und notwendige Maßnahmen verwirklichen, um 
die beabsichtigten Ergebnisse ihres Umweltma-
nagementsystems zu erreichen.  

A.10.2 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnah-
men  

Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Or-
ganisation:  

a. darauf reagieren und falls zutreffend:  
1. Maßnahmen zur Überwachung 

und zur Korrektur ergreifen;  
2. mit den Folgen umgehen, ein-

schließlich der Verminderung 
nachteiliger Umweltauswirkungen  

b. die Notwendigkeit von Maßnahmen zur 
Beseitigung der Ursache von Nichtkonfor-
mitäten bewerten, damit diese nicht er-
neut oder an anderer Stelle auftreten, und 
zwar durch:  

1. Überprüfen der Nichtkonformität;  
2. Bestimmen der Ursachen der 

Nichtkonformität,  
3. Bestimmen, ob vergleichbare 

Nichtkonformitäten bestehen oder 
möglicherweise auftreten könnten;  

c. jegliche erforderliche Maßnahme verwirk-
lichen;  

d. die Wirksamkeit jeglicher ergriffener Kor-
rekturmaßnahme überprüfen;  
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e. sofern erforderlich, das Umweltmanage-
mentsystem ändern.  

Korrekturmaßnahmen müssen der Bedeutung 
der Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonfor-
mitäten angemessen sein, einschließlich der Um-
weltauswirkungen.  

Die Organisation muss dokumentierte Informa-
tion aufbewahren, als Nachweis von:  

• der Art der Nichtkonformität sowie jeder 
daraufhin getroffenen Maßnahme;  

• der Ergebnisse jeder Korrekturmaß-
nahme.  

A.10.3 Fortlaufende Verbesserung 
Die Organisation muss die Eignung, Angemes-
senheit und Wirksamkeit ihres Umweltmanage-
mentsystems fortlaufend verbessern, um die Um-
weltleistung zu verbessern. 

1) Die Verwendung des in diesem Anhang wiedergegebenen Texts erfolgt mit Zustimmung 
des Europäischen Komitees für Normung (CEN). Der vollständige Wortlaut kann bei den im 
Anhang aufgeführten nationalen Normungsgremien erworben werden. 

 

Interne Umweltbetriebsprüfung Anhang III 

1. Programm für die Umweltbetriebsprüfung und Häufigkeit der Prüfungen  

1.1. Programm für die Umweltbetriebsprüfung  

Das Programm für die Umweltbetriebsprüfung muss gewährleisten, dass die Leitung der Orga-
nisation die Informationen erhält, die sie benötigt, um die Umweltleistung der Organisation und 
die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems zu überprüfen und nachweisen zu können, 
dass alles unter Kontrolle ist.  

1.2. Ziele des Programms für die Umweltbetriebsprüfung  

Zu den Zielen müssen insbesondere die Bewertung der vorhandenen Managementsysteme und 
die Feststellung der Übereinstimmung mit der Politik und dem Programm der Organisation ge-
hören, was auch die Einhaltung der rechtlichen und sonstigen Verpflichtungen im Umweltbe-
reich einschließt.  

1.3. Umfang der Umweltbetriebsprüfung  

Der Umfang der Umweltbetriebsprüfungen bzw. der einzelnen Abschnitte eines Betriebsprü-
fungszyklus muss eindeutig festgelegt sein, wobei folgende Angaben gemacht werden müssen:  

(1) die erfassten Bereiche;  

(2) die zu prüfenden Tätigkeiten;  

(3) die zu berücksichtigenden Umweltkriterien;  

(4) der von der Umweltbetriebsprüfung erfasste Zeitraum.  

Die Umweltbetriebsprüfung umfasst die Beurteilung der zur Bewertung der Umweltleistung not-
wendigen Daten.  
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1.4. Häufigkeit der Umweltbetriebsprüfungen  

Die Umweltbetriebsprüfung bzw. der Betriebsprüfungszyklus, die/der sich auf alle Tätigkeiten 
der Organisation erstreckt, muss in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden; die Ab-
stände betragen nicht mehr als drei Jahre, im Fall der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 7 je-
doch vier Jahre. Die Häufigkeit, mit der eine Tätigkeit geprüft wird, hängt von folgenden Fakto-
ren ab:  

(1) Art, Umfang und Komplexität der Tätigkeiten;  

(2) Bedeutung der damit verbundenen Umweltauswirkungen;  

(3) Wichtigkeit und Dringlichkeit der bei früheren Umweltbetriebsprüfungen festgestellten Prob-
leme;  

(4) Vorgeschichte der Umweltprobleme.  

Komplexere Tätigkeiten mit bedeutenderen Umweltauswirkungen müssen häufiger geprüft wer-
den.  

Die Organisation muss Umweltbetriebsprüfungen mindestens einmal jährlich durchführen, weil 
so der Organisationsleitung und dem Umweltgutachter nachgewiesen werden kann, dass die 
bedeutenden Umweltaspekte unter Kontrolle sind.  

Die Organisation muss Umweltbetriebsprüfungen durchführen in Bezug auf:  

(1) ihre Umweltleistung und  

(2) die Einhaltung der geltenden rechtlichen und sonstigen Verpflichtungen im Umweltbereich 
durch die Organisation.  

2. Tätigkeiten der Umweltbetriebsprüfung  

Die Umweltbetriebsprüfung muss Gespräche mit dem Personal über die Umweltleistung, die 
Prüfung der Betriebsbedingungen und der Ausrüstung, die Prüfung von Aufzeichnungen, 
schriftlichen Verfahren und anderen einschlägigen Unterlagen umfassen. Ziel der Umweltbe-
triebsprüfung muss es sein, die Umweltleistung der jeweils geprüften Tätigkeit zu bewerten und 
zu bestimmen, ob die geltenden Normen und Vorschriften eingehalten oder die Umweltzielset-
zungen und -einzelziele erreicht werden. Sie muss außerdem bestimmen, ob das bestehende 
System geeignet ist, Umweltverantwortlichkeiten und Umweltleistung wirksam und angemessen 
zu steuern. Deshalb wird die Einhaltung dieser Kriterien stichprobenartig geprüft, um festzustel-
len, wie wirksam das gesamte Managementsystem funktioniert.  

Die Umweltbetriebsprüfung muss insbesondere folgende Schritte beinhalten:  

(1) Verständnis des Managementsystems;  

(2) Beurteilung der Stärken und Schwächen des Managementsystems;  

(3) Erfassung von Nachweisen um zu zeigen, wo das Managementsystem leistungsfähig ist und 
wo nicht;  

(4) Bewertung der Ergebnisse der Umweltbetriebsprüfung;  

(5) Formulierung von Schlussfolgerungen;  

(6) Berichterstattung über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Umweltbetriebsprüfung.  

3. Berichterstattung über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Umweltbetriebs-
prüfung  

Die grundlegenden Ziele eines schriftlichen Umweltbetriebsprüfungsberichts bestehen darin,  

(1) den Umfang der Umweltbetriebsprüfung zu dokumentieren;  

(2) die Organisationsleitung über den Grad der Übereinstimmung mit der Umweltpolitik der Or-
ganisation und über Fortschritte im Bereich des Umweltschutzes zu unterrichten;  

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/08_09/09_1221.htm#art7
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(3) die Organisationsleitung über den Grad der Einhaltung von rechtlichen und sonstigen Ver-
pflichtungen im Umweltbereich sowie über die Maßnahmen zu unterrichten, mit denen der 
Nachweis für die Einhaltung erbracht werden kann;  

(4) die Organisationsleitung über die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der Regelungen für die 
Überwachung und Minderung der Umweltauswirkungen der Organisation zu unterrichten;  

(5) gegebenenfalls die Notwendigkeit von Korrekturmaßnahmen zu belegen.  

Der schriftliche Umweltbetriebsprüfungsbericht muss die Angaben enthalten, die erforderlich 
sind, um diese Zielsetzungen zu verwirklichen.  

 

Umweltberichterstattung Anhang IV 

A. Einleitung  

Die Umweltinformationen sind klar und zusammenhängend zu präsentieren und vorzugsweise 
in elektronischer Form vorzulegen. Die Organisation legt das beste Format zur Bereitstellung 
dieser Informationen für interessierte Kreise auf nutzerfreundlicher Weise fest.  

B. Umwelterklärung  

Die Umwelterklärung enthält mindestens die nachstehenden Elemente und erfüllt die nachste-
henden Mindestanforderungen:  

a. eine Zusammenfassung der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen der Organisa-
tion sowie gegebenenfalls der Beziehung der Organisation zu etwaigen Mutterorganisa-
tionen und eine klare und unmissverständliche Beschreibung des Umfangs der EMAS-
Registrierung, einschließlich einer Liste der in diese Registrierung einbezogenen Stand-
orte;  

b. Umweltpolitik der Organisation und kurze Beschreibung der Verwaltungsstruktur, auf die 
sich das Umweltmanagementsystem der Organisation stützt;  

c. Beschreibung aller bedeutenden direkten und indirekten Umweltaspekte, die zu bedeu-
tenden Umweltauswirkungen der Organisation führen, kurze Beschreibung des Vorge-
hens bei der Festlegung ihrer Bedeutung und Erklärung der Art der auf diese Umweltas-
pekte bezogenen Auswirkungen;  

d. Beschreibung der Umweltzielsetzungen und -einzelziele im Zusammenhang mit den be-
deutenden Umweltaspekten und -auswirkungen;  

e. Beschreibung der durchgeführten und geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Umweltleistung, zur Erreichung der Ziele und Einzelziele und zur Gewährleistung der 
Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen im Umweltbereich.  

Sofern verfügbar, sollte auf die einschlägigen bewährten Umweltmanagementpraktiken 
in den branchenspezifischen Referenzdokumenten gemäß Artikel 46 verwiesen werden;  

f. Zusammenfassung der verfügbaren Daten über die Umweltleistung der Organisation be-
zogen auf ihre bedeutenden Umweltauswirkungen.  

Die Berichterstattung bezieht sowohl die Kernindikatoren für die Umweltleistung als auch 
die spezifischen Indikatoren für die Umweltleistung gemäß Abschnitt C ein. Bei beste-
henden Umweltzielsetzungen und -einzelzielen sind die entsprechenden Daten zu über-
mitteln;  

g. Verweis auf die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen, die die Organisation berücksich-
tigen muss, um die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen im Umweltbereich zu ge-
währleisten, und eine Bestätigung der Einhaltung der Rechtsvorschriften;  
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h. Bestätigung hinsichtlich der Anforderungen des Artikels 25 Absatz 8 sowie Name und 
Akkreditierungs- oder Zulassungsnummer des Umweltgutachters und Datum der Validie-
rung. Ersatzweise kann die vom Umweltgutachter unterzeichnete Erklärung gemäß An-
hang VII verwendet werden.  

Die aktualisierte Umwelterklärung enthält mindestens die Elemente und erfüllt die Mindestanfor-
derungen, die unter den Buchstaben e bis h genannt sind.  

Organisationen können sich entschließen, ihrer Umwelterklärung zusätzliche sachdienliche In-
formationen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen der Orga-
nisation oder mit der Einhaltung spezifischer Anforderungen beizufügen. Sämtliche Angaben in 
der Umwelterklärung werden durch den Umweltgutachter validiert.  

Die Umwelterklärung kann in andere Berichte der Organisation (z.B. Management- oder Nach-
haltigkeitsberichte sowie Berichte über die soziale Unternehmensverantwortung) aufgenommen 
werden. Dabei ist klar zwischen validierten und nicht validierten Informationen zu unterschei-
den. Die Umwelterklärung muss eindeutig kenntlich gemacht werden (z.B. durch die Verwen-
dung des EMAS-Zeichens), und das Dokument enthält eine kurze Erläuterung des Validie-
rungsverfahrens im Rahmen von EMAS.  

C. Berichterstattung auf der Grundlage der Indikatoren für die Umweltleistung und quali-
tativer Daten  

1. Einleitung  

Sowohl in der Umwelterklärung als auch der aktualisierten Umwelterklärung machen die Orga-
nisationen Angaben zu ihren bedeutenden direkten und indirekten Umweltaspekten unter Ver-
wendung der im Folgenden festgelegten Kernindikatoren für die Umweltleistung und spezifi-
schen Indikatoren für die Umweltleistung. Stehen keine quantitativen Daten zur Verfügung, 
übermitteln die Organisationen qualitative Daten gemäß Nummer 4.  

Die Erklärungen enthalten Angaben zu den tatsächlichen Inputs und Outputs. Wenn durch die 
Offenlegung der Daten die Vertraulichkeit kommerzieller und industrieller Informationen der Or-
ganisation verletzt wird und eine solche Vertraulichkeit durch nationale oder gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften gewährleistet wird, um berechtigte wirtschaftliche Interessen zu wahren, 
kann die Organisation diese Informationen an eine Messziffer koppeln, z.B. durch die Festle-
gung eines Bezugsjahrs (mit der Messziffer 100), auf das sich die Entwicklung des tatsächli-
chen Inputs bzw. Outputs bezieht.  

Die Indikatoren müssen  

a. die Umweltleistung der Organisation unverfälscht darstellen;  

b. leicht verständlich und eindeutig sein;  

c. einen Vergleich von Jahr zu Jahr ermöglichen, damit beurteilt werden kann, ob sich die 
Umweltleistung der Organisation verbessert hat; um diesen Vergleich zu ermöglichen, 
muss die Meldung mindestens drei Jahre der Tätigkeit umfassen, sofern die Daten ver-
fügbar sind;  

d. gegebenenfalls einen Vergleich zwischen verschiedenen branchenbezogenen, nationa-
len oder regionalen Referenzwerten (Benchmarks) ermöglichen;  

e. gegebenenfalls einen Vergleich mit Rechtsvorschriften ermöglichen.  

Um dies zu unterstützen, definiert die Organisation kurz den Anwendungsbereich (einschließ-
lich der organisatorischen und materiellen Grenzen, der Anwendbarkeit und des Berechnungs-
verfahrens), der von jedem einzelnen Indikator erfasst wird.  
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2. Kernindikatoren für die Umweltleistung  

a. Die Kernindikatoren betreffen die Umweltleistung in folgenden Schlüsselbereichen:  

i. Energie,  

ii. Material,  

iii. Wasser,  

iv. Abfall,  

v. Flächenverbrauch in Bezug auf die biologische Vielfalt und  

vi. Emissionen.  

Die Berichterstattung über die Kernindikatoren für die Umweltleistung ist obligatorisch. 
Eine Organisation kann jedoch die Relevanz dieser Indikatoren im Rahmen ihrer bedeu-
tenden Umweltaspekte und -auswirkungen bewerten. Ist eine Organisation der Auffas-
sung, dass einer oder mehrere Kernindikatoren für ihre bedeutenden Umweltaspekte 
und -auswirkungen nicht wesentlich sind, muss sie keine Informationen zu diesen Kerni-
ndikatoren übermitteln. In diesem Fall gibt die Organisation in der Umwelterklärung eine 
klare und begründete Erklärung hierfür.  

b. Jeder Indikator setzt sich zusammen aus  

i. einer Zahl A zur Angabe der gesamten jährlichen Inputs/Outputs in dem betref-
fenden Bereich;  

ii. einer Zahl B zur Angabe eines jährlichen Referenzwerts für die Tätigkeit der Or-
ganisation und  

iii. einer Zahl R zur Angabe des Verhältnisses A/B.  

Jede Organisation liefert Angaben zu allen drei Elementen jedes Indikators.  

c. Die gesamten jährlichen Inputs/Outputs in dem betreffenden Bereich (Zahl A) werden 
wie folgt angegeben:  

i. Bereich Energie  

▪ Der "gesamte direkte Energieverbrauch" entspricht dem jährlichen Ge-
samtenergieverbrauch der Organisation.  

▪ Der "gesamte Verbrauch erneuerbarer Energien" entspricht dem jährli-
chen Gesamtverbrauch der Organisation von Energie aus erneuerbaren 
Quellen.  

▪ Die "gesamte Erzeugung erneuerbarer Energien" entspricht der jährlichen 
Gesamterzeugung der Organisation von Energie aus erneuerbaren Quel-
len.  

Dieses letzte Element ist nur anzugeben, wenn die von der Organisation erzeugte 
Energie aus erneuerbaren Quellen die von der Organisation insgesamt ver-
brauchte Energie aus erneuerbaren Quellen deutlich übersteigt oder wenn die von 
der Organisation erzeugte erneuerbare Energie von der Organisation nicht ver-
braucht wurde.  

Werden verschiedene Arten von Energie verbraucht oder - im Falle erneuerbarer 
Energien - erzeugt (z.B. Strom, Wärme, Brennstoffe oder andere), ist der Jahres-
verbrauch bzw. die Jahreserzeugung in geeigneter Weise getrennt anzugeben.  

Die Energie ist vorzugsweise in kWh, MWh, GJ oder anderen üblicherweise für die 
Meldung verbrauchter bzw. erzeugter Energie verwendeten metrischen Einheiten 
anzugeben.  
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ii. Bereich Material  

▪ Der "jährliche Massenstrom der verwendeten Schlüsselmaterialien" (aus-
genommen Energieträger und Wasser) ist vorzugsweise in Gewichtsein-
heiten (z.B. Kilogramm oder Tonnen), Volumen (z.B. m3) oder anderen 
üblicherweise in diesem Sektor verwendeten metrischen Einheiten anzu-
geben.  

Werden verschiedene Arten von Materialien verwendet, ist ihr jährlicher Massen-
strom in geeigneter Weise getrennt anzugeben.  

iii. Bereich Wasser  

▪ Der "jährliche Gesamtwasserverbrauch" ist in Volumeneinheiten (z.B. Li-
ter oder m3) anzugeben.  

iv. Bereich Abfall  

▪ Das "gesamte jährliche Abfallaufkommen" - aufgeschlüsselt nach Art - ist 
vorzugsweise in Gewichtseinheiten (z.B. Kilogramm oder Tonnen), Volu-
men (z.B. m3) oder anderen üblicherweise in diesem Sektor verwendeten 
metrischen Einheiten anzugeben.  

▪ Das "gesamte jährliche Aufkommen an gefährlichen Abfällen" ist vorzugs-
weise in Gewichtseinheiten (z.B. Kilogramm oder Tonnen), Kubikmeter 
oder anderen üblicherweise in diesem Sektor verwendeten metrischen 
Einheiten anzugeben.  

v. Bereich Flächenverbrauch in Bezug auf die biologische Vielfalt  

▪ Die Formen des Flächenverbrauchs in Bezug auf die biologische Vielfalt 
sind in Flächeneinheiten (z.B. m2 oder ha) auszudrücken:  

▪ gesamter Flächenverbrauch,  

▪ gesamte versiegelte Fläche,  

▪ gesamte naturnahe Fläche am Standort,  

▪ gesamte naturnahe Fläche abseits des Standorts.  

Eine "naturnahe Fläche" ist ein Bereich, der in erster Linie der Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Natur dient. Naturnahe Flächen können sich auf dem Ge-
lände des Standorts befinden und Dächer, Fassaden, Wasserableitungssysteme 
oder andere Elemente umfassen, die zur Förderung der biologischen Vielfalt kon-
zipiert, angepasst oder verwaltet werden. Naturnahe Flächen können sich auch 
abseits des Standorts der Organisation befinden, sofern sie im Eigentum der Or-
ganisation stehen oder von dieser bewirtschaftet werden und in erster Linie der 
Förderung der biologischen Vielfalt dienen. Es können auch gemeinsam bewirt-
schaftete Flächen zur Förderung der biologischen Vielfalt beschrieben werden, 
sofern der Umfang der gemeinsamen Verwaltung klar umrissen ist.  

Eine "versiegelte Fläche" ist ein Bereich, in dem der ursprüngliche Boden abge-
deckt wurde (z.B. Straßen), um ihn undurchlässig zu machen. Diese Undurchläs-
sigkeit kann Auswirkungen auf die Umwelt haben.  

vi. Bereich Emissionen  

▪ Die "jährlichen Gesamtemissionen von Treibhausgasen" umfassen min-
destens die Emissionen an CO2, CH4, N2O, HFKW, PFC, NF3 und SF6, 
ausgedrückt in Tonnen CO2-Äquivalent.  

Die Organisation sollte erwägen, ihre Treibhausgasemissionen nach einem fest-
gelegten Verfahren wie dem Treibhausgasprotokoll zu melden.  
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▪ Die "jährlichen Gesamtemissionen in die Luft" umfassen mindestens die 
Emissionen an SO2, NOx und PM, ausgedrückt in Kilogramm oder Ton-
nen.  

d. Die Angabe eines jährlichen Referenzwerts für die Tätigkeit der Organisation (Zahl B) 
wird anhand folgender Kriterien bestimmt und gemeldet:  

Zahl B muss  

i. verständlich sein;  

ii. eine Zahl sein, die die jährliche Gesamttätigkeit der Organisation am besten wi-
derspiegelt;  

iii. eine ordnungsgemäße Beschreibung der Umweltleistung der Organisation unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten und Tätigkeiten der Organisation ermögli-
chen;  

iv. ein gemeinsamer Referenzwert für den Sektor sein, in dem die Organisation ar-
beitet, wie z.B.:  

▪ jährliche Gesamtausbringungsmenge,  

▪ Gesamtzahl der Beschäftigten,  

▪ Gesamtzahl der Übernachtungen,  

▪ Gesamtzahl der Bewohner eines Gebiets (im Falle einer öffentlichen Ver-
waltung),  

▪ Tonnen aufbereiteter Abfälle (für Organisationen, die im Bereich der Ab-
fallbewirtschaftung tätig sind),  

▪ insgesamt erzeugte Energie (bei Organisationen, die im Bereich der 
Energieerzeugung tätig sind),  

v. die Vergleichbarkeit der gemeldeten Indikatoren im Laufe der Zeit gewährleisten. 
Nach der Festlegung ist die Zahl B bei künftigen Umwelterklärungen zu verwen-
den.  

Eine Änderung der Zahl B ist in der Umwelterklärung zu erläutern. Bei einer Änderung von Zahl 
B muss die Organisation sicherstellen, dass die Zahl über mindestens drei Jahre vergleichbar 
ist, indem die Indikatoren für die vorangegangenen Jahre anhand der neu festgelegten Zahl B 
erneut berechnet werden.  

3. Spezifische Indikatoren für die Umweltleistung  

Jede Organisation erstattet zudem alljährlich Bericht über ihre Leistung in Bezug auf die bedeu-
tenden direkten und indirekten Umweltaspekte und -auswirkungen, die sich auf ihre Kerntätig-
keiten beziehen, messbar und nachprüfbar sind und nicht bereits durch die Kernindikatoren ab-
gedeckt sind.  

Die Berichterstattung zu diesen Indikatoren erfolgt im Einklang mit den in der Einleitung zu die-
sem Abschnitt festgelegten Anforderungen.  

Soweit verfügbar, berücksichtigt die Organisation branchenspezifische Referenzdokumente ge-
mäß Artikel 46, um die Ermittlung einschlägiger branchenspezifischer Indikatoren zu erleichtern.  

4. Berichterstattung über bedeutende Umweltaspekte auf der Grundlage qualitativer Da-
ten  

Stehen für die Berichterstattung über bedeutende direkte oder indirekte Umweltaspekte keine 
quantitativen Daten zur Verfügung, so berichtet die Organisation über ihre Leistung anhand 
qualitativer Daten.  
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D. Lokale Rechenschaftspflicht  

Organisationen, die sich nach EMAS registrieren lassen, ziehen es womöglich vor, eine Ge-
samt-Umwelterklärung zu erstellen, die verschiedene Standorte umfasst.  

Da im Rahmen von EMAS eine lokale Rechenschaftspflicht angestrebt wird, müssen die Orga-
nisationen dafür sorgen, dass die bedeutenden Umweltauswirkungen eines jeden Standorts 
eindeutig beschrieben und in der Gesamt-Umwelterklärung erfasst sind.  

E. Öffentlicher Zugang  

Die Organisation muss sicherstellen, dass sie dem Umweltgutachter nachweisen kann, dass je-
der, den die Umweltleistung der Organisation interessiert, problemlos und frei Zugang zu den 
gemäß den Abschnitten B und C vorgeschriebenen Informationen erhalten kann. Um eine sol-
che Transparenz zu gewährleisten, sollte die Umwelterklärung vorzugsweise öffentlich auf der 
Website der Organisation verfügbar gemacht werden.  

Die Organisation stellt sicher, dass diese Informationen über einen einzelnen Standort oder 
eine einzelne Organisation in der/den Amtssprache(n) des Mitgliedstaats oder Drittlands, in 
dem sich der Standort oder die Organisation befindet, veröffentlicht werden.  

Darüber hinaus muss die Organisation im Falle einer Gesamt-Umwelterklärung sicherstellen, 
dass diese Informationen (für die Zwecke der Registrierung) in der/den Amtssprache(n) des Mit-
gliedstaats, in dem die Organisation registriert ist, oder in einer der/den Amtssprache(n) der 
Union, die mit der für die Registrierung zuständigen Stelle vereinbart wurde(n), vorliegen.  

Die Umwelterklärung kann auch in weiteren Sprachen zur Verfügung gestellt werden, sofern der 
Inhalt des übersetzten Dokuments mit dem Inhalt der vom Umweltgutachter validierten ur-
sprünglichen Umwelterklärung übereinstimmt und eindeutig angegeben ist, dass es sich um 
eine Übersetzung des validierten Dokuments handelt.  

.  

EMAS-LOGO Anhang V 

 

1. Das EMAS-Logo kann in allen 23 Sprachen verwendet werden, sofern der folgende Wortlaut 
Anwendung findet:  
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2. Das Logo ist in folgenden Farben abzubilden:  

• entweder in drei Farben (Pantone Nr. 355 Grün; Pantone Nr. 109 Gelb; Pantone Nr. 286 
Blau)  

• in Schwarz  
• in Weiß oder  
• in Grauwerten.  
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 Anhang VI 

Für die Registrierung erforderliche Angaben  

(gegebenenfalls bereitzustellende Angaben)  

1. ORGANISATION 

Name ..................................................................................... 

Anschrift ..................................................................................... 

Ort ..................................................................................... 

Postleitzahl ..................................................................................... 

Land/Bundesland/Region/Autonome 
Gemeinschaft 

..................................................................................... 

Kontaktperson ..................................................................................... 

Telefon ..................................................................................... 

Fax ..................................................................................... 

E-Mail ..................................................................................... 

Website ..................................................................................... 

Öffentlicher Zugang zur Umwelterklärung 
oder deren Aktualisierungen 

a) in gedruckter Form ..................................................................................... 

b) in elektronischer Form ..................................................................................... 

Registrierungsnummer ..................................................................................... 

Registrierungsdatum ..................................................................................... 

Datum der Aussetzung der Registrie-
rung 

..................................................................................... 

Datum der Streichung der Registrie-
rung 

..................................................................................... 

Datum der nächsten Umwelterklärung ..................................................................................... 

Datum der nächsten aktualisierten Um-
welterklärung 

..................................................................................... 

Antrag auf eine Ausnahmeregelung ge-
mäß Artikel 7 

..................................................................................... 

JA - NEIN   

NACE-Code der Tätigkeiten ..................................................................................... 

Zahlder Mitarbeiter ..................................................................................... 

Umsatz oder Jahresbilanz ..................................................................................... 

2. STANDORT 

Name ..................................................................................... 

Anschrift ..................................................................................... 

Postleitzahl ..................................................................................... 

Ort ..................................................................................... 

Land/Bundesland/Region/Autonome 
Gemeinschaft 

..................................................................................... 
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Kontaktperson ..................................................................................... 

Telefon ..................................................................................... 

Fax ..................................................................................... 

E-Mail ..................................................................................... 

Website ..................................................................................... 

Öffentlicher Zugang zur Umwelterklä-
rung oder deren Aktualisierungen 

  

a) in gedruckter Form ..................................................................................... 

b) in elektronischer Form ..................................................................................... 

Registrierungsnummer ..................................................................................... 

Registrierungsdatum ..................................................................................... 

Datum der Aussetzung der Registrie-
rung 

..................................................................................... 

Datum der Streichung der Registrie-
rung 

..................................................................................... 

Datum der nächsten Umwelterklärung ..................................................................................... 

Datum der nächsten aktualisierten Um-
welterklärung 

..................................................................................... 

Antrag auf eine Ausnahmeregelung ge-
mäß Artikel 7 

..................................................................................... 

JA - NEIN   

NACE-Code der Tätigkeiten ..................................................................................... 

Zahlder Mitarbeiter ..................................................................................... 

Umsatz oder Jahresbilanz ..................................................................................... 

3. UMWELTGUTACHTER 

Name des Umweltgutachters ..................................................................................... 

Anschrift ..................................................................................... 

Postleitzahl ..................................................................................... 

Ort ..................................................................................... 

Land/Bundesland/Region/Autonome 
Gemeinschaft 

..................................................................................... 

Telefon ..................................................................................... 

Fax ..................................................................................... 

E-Mail ..................................................................................... 

Registrierungsnummer der Akkreditie-
rung oder Zulassung 

..................................................................................... 

Geltungsbereich der Akkreditierung o-
der Zulassung (NACE-Codes) 

..................................................................................... 

Akkreditierungsstelle oder Zulassungs-
stelle 

..................................................................................... 

..., den ... ... 20.... ..................................................................................... 

Unterschrift des Vertreters der Organi-
sation 

 ..................................................................................... 
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Erklärung des Umweltgutachters zu den Begutachtungs- und Validie-
rungstätigkeiten 

Anhang VII 

 

Der Unterzeichnete, 
....................................................................................................................................................... 
(Name), 

EMAS-Umweltgutachter mit der Registrierungsnummer 
............................................................................................................................................. , 

akkreditiert oder zugelassen für den Bereich 
.............................................................................................................................. (NACE-Code), 

bestätigt, begutachtet zu haben, ob der/die Standort(e) bzw. die gesamte Organisation, wie in 
der Umwelterklärung/der aktualisierten Umwelterklärung  
(*) der Organisation 
...................................................................................................................................................... 
(Name) 

mit der Registrierungsnummer (soweit vorliegend) ..................................................................... 

angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisatio-
nen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung  
(EMAS) erfüllt/erfüllen. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 

• die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 durchgeführt wurden,  

• das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die 
Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,  

• die Daten und Angaben der Umwelterklärung/der aktualisierten Umwelterklärung * der 
Organisation/des Standorts * ein verlässliches, glaubhaftes 
und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation/des Standorts * in-
nerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben.  

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-
Registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grund-
lage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden. 

..., den .../.../20.... 

Unterschrift 

______________ 
*) Nichtzutreffendes streichen. 

.  
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Entsprechungstabelle Anhang VIII 

 

Verordnung (EG) Nr. 761/2001 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a - 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b - 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c - 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d - 

Artikel 2 Buchstabe a Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 2 Buchstabe b - 

Artikel 2 Buchstabe c Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 2 Buchstabe d - 

Artikel 2 Buchstabe e Artikel 2 Absatz 9 

Artikel 2 Buchstabe f Artikel 2 Absatz 4 

Artikel 2 Buchstabe g Artikel 2 Absatz 8 

Artikel 2 Buchstabe h Artikel 2 Absatz 10 

Artikel 2 Buchstabe i Artikel 2 Absatz 11 

Artikel 2 Buchstabe j Artikel 2 Absatz 12 

Artikel 2 Buchstabe k Artikel 2 Absatz 13 

Artikel 2 Buchstabe l Artikel 2 Absatz 16 

Artikel 2 Buchstabe l Ziffer i - 

Artikel 2 Buchstabe l Ziffer ii - 

Artikel 2 Buchstabe m - 

Artikel 2 Buchstabe n Artikel 2 Absatz 17 

Artikel 2 Buchstabe o Artikel 2 Absatz 18 

Artikel 2 Buchstabe p - 

Artikel 2 Buchstabe q Artikel 2 Absatz 20 

Artikel 2 Buchstabe r - 

Artikel 2 Buchstabe s Unterabsatz 1 Artikel 2 Absatz 21 

Artikel 2 Buchstabe s Unterabsatz 2 - 

Artikel 2 Buchstabe t Artikel 2 Absatz 22 

Artikel 2 Buchstabe u - 

Artikel 3 Absatz 1 - 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a Unterabsatz 2 Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d Artikel 4 Absatz 5 
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Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1; Artikel 6 Ab-
satz 3 

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b erster Satz Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b und c 

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b zweiter Satz Artikel 7 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 1 - 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 51 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 3 - 

Artikel 4 Absatz 4 - 

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a Artikel 45 Absatz 4 
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